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Debeka
Allgemeine Versicherung AG

Versicherungsumfang zur Betriebshaftpflichtversicherung 
- Stand: 1. Juli 2023 -

A Betriebshaftpflichtversicherung für das Baugewerbe

B Umwelthaftpflicht-Basisversicherung

C Umweltschaden-Basisversicherung

D Privathaftpflichtversicherung (sofern vereinbart)

E Produkthaftpflichtversicherung (sofern vereinbart einschließlich erweiterter Produkthaftpflichtversicherung) 

F Unbemannte Fluggeräte (z. B. Drohnen/Multicopter - sofern vereinbart)

 

Versicherungsumfang Besondere Deckungssummen

Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht *

Bauherrenhaftpflicht (Bausumme) 100.000 EUR

Auslandsschäden *

Tätigkeitsschäden (SB 250 EUR) *

Be- und Entladeschäden (SB 250 EUR) *

Leitungsschäden (SB 250 EUR) *

Strahlenschäden *

Unterfangung, Unterfahrung *

Mängelbeseitigungsnebenkosten *

Nachbesserungsbegleitschäden (SB 500 EUR) 300.000 EUR

Abwasserschäden *

Senkungen eines Grundstücks und Erdrutschungen *

Abhandenkommen von Schlüsseln/Codekarten 
(SB 250 EUR)

300.000 EUR - zweifach maximiert

Belegschafts- und Besucherhabe *

Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht *

Arbeits- und Liefergemeinschaften *

Ansprüche mitversicherter Personen *

Mietsachschäden an Gebäuden durch Brand, Explosion, Leitungs- 
und Abwasser

*

Sonstige Mietsachschäden an Gebäuden
(SB 500 EUR)

*

Mietsachschäden anlässlich Geschäftsreisen *

Schäden an fremden Arbeitsmaschinen (SB 500 EUR) 100.000 EUR - zweifach maximiert

Nachhaftung *

Schiedsgerichtsvereinbarungen *

Vermögensschäden *

Vermögensschäden aus nebenberuflicher Gutachtertätigkeit 300.000 EUR - zweifach maximiert

Internetrisiko 1.000.000 EUR

Kräne, Winden, Gerüste *

Verletzung von Datenschutzgesetzen *

Beauftragung von Subunternehmen *
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Abhandenkommen von fremden Sachen aufgrund Störung von Ge
fahrmeldesystemen

300.000 EUR - zweifach maximiert 

Aktive Werklohnklage, Kaufpreisklage, Mietentgeltklage *

Asbestschäden (SB 1.000 EUR) 100.000 EUR

Ansprüche aus Benachteiligung 300.000 EUR - zweifach maximiert 

Erweiterte Produkthaftpflichtversicherung (sofern vereinbart)
(SB 10 % des Schadens, mindestens 1.000 EUR, 
höchstens 5.000 EUR)

1.000.000 EUR - zweifach maximiert 

Schäden durch Unbemannte Fluggeräte (z. B. Drohnen/Multicopter 
- sofern vereinbart)

5.000.000 EUR

* Mitversichert im Rahmen der Deckungssumme

Die genauen Bestimmungen zum Leistungsumfang sind den nachfolgenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) zu ent
nehmen.
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Debeka
Allgemeine Versicherung AG

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR)
- Stand 1. Juli 2023 -

A Betriebshaftpflichtversicherung für das Bauge
werbe

1 Versichertes Risiko

Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedin
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfol
genden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht privat-rechtli
chen Inhalts des Versicherungsnehmers aus dem im Versiche
rungsschein angegebenen Betrieb bzw. Beruf.

2 Versicherte Nebenrisiken

Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrags die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den betriebs- und 
branchenüblichen Nebenrisiken, insbesondere

2.1 als Besitzer (Eigentümer, Pächter, Mieter, Leasingneh
mer, Nutznießer) von betrieblich oder zu Wohnzwecken 
der Betriebsangehörigen genutzten Grundstücken (ausge
nommen Luftlandeplätze), Gebäuden und Räumlichkei
ten.

Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von 
Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den genann
ten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche Instandhal
tung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräu
men).

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

- des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus 
§ 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum 
Besitzwechsel bestand.

- der Familienangehörigen des Versicherungsnehmers 
aus der Wahrnehmung von dessen Pflichten als 
Haus- und/oder Grundbesitzer.

- der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reini
gung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der 
Grundstücke beauftragten Personen für Ansprüche, 
die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser Ver
richtungen erhoben werden.

- der Zwangs- oder Insolvenzverwalter in dieser Eigen
schaft.

- als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neu
bauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabear
beiten) bis zu einer Bausumme von insgesamt 
100.000 Euro je Bauvorhaben.  

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers ge
mäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt 
für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen 
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes 
Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 

Weiterhin mitversichert ist - soweit gegen Zahlung eines 
Zuschlags vereinbart - die gesetzliche Haftpflicht des Ver
sicherungsnehmers aus der teilweisen Überlassung von 
betrieblich genutzten Grundstücken, Gebäuden oder 
Räumlichkeiten an Dritte.

2.2 aus dem Besitz und der Verwendung von Gerüsten, Ar
beits- und Hubbühnen, Kränen und Winden für Zwecke 
des versicherten Betriebs; eingeschlossen ist das gele
gentliche Verleihen oder die sonstige Überlassung von 
Gerüsten, Arbeits- und Hubbühnen, Kränen und Winden.

2.3 aus der gelegentlichen Überlassung seiner Arbeitnehmer.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die ge
setzliche Haftpflicht der Vertragsfirma aus der Beschäfti
gung von dem Versicherungsnehmer überlassenen Perso
nals. Weiterhin erstreckt sich der Versicherungsschutz 
nicht auf die persönliche gesetzliche Haftpflicht der einzel
nen überlassenen Arbeitskräfte für Schäden, die sie in 
Ausführung dienstlicher Verrichtung bei den Vertragsfir
men verursachen bzw. die sie Dritten zufügen.

2.4 aus gesetzlichen Schadensersatzansprüchen, die wegen 
des Verlustes von Flüssigkeiten oder Gasen erhoben wer
den, weil die zur Lagerung oder Beförderung dieser Medi
en von dem Versicherungsnehmer hergestellte, gelieferte, 
montierte, gewartete oder instand gehaltene Behältnisse 
(auch Rohrleitungen etc.) mangelhaft sind.

Der Versicherer verzichtet insoweit auf den Einwand des 
Abhandenkommens und auf den Einwand des Erfüllungs
anspruchs.

2.5 aus dem Besitz und der Unterhaltung von Reklameeinrich
tungen (z. B. Transparente, Reklametafeln, Leuchtröhren) 
für Zwecke des Betriebs.

2.6 aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen sowie 
branchenüblichen Werbeveranstaltungen.

2.7 aus der Durchführung von Kundenempfängen (z. B. aus 
Anlass von Einweihungen, Jubiläen, Tag der offenen Tür) 
sowie dem Darbieten von Imbissen und Getränken bei die
sen Anlässen.

2.8 aus der Durchführung von Betriebsfeiern und -ausflügen.

2.9 Sofern gegen Zahlung eines Zuschlags vereinbart und im 
Versicherungsschein genannt, gelten als mitversichert die 
gesetzliche Haftpflicht aus

a) dem Halten von Hunden, auch zu betriebsfremden 
Zwecken.

b) dem Halten von Pferden und sonstigen Reittieren oh
ne bzw. mit Verleih.

3 Mitversicherte Personen

Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrags die persönliche ge
setzliche Haftpflicht 

- der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers 
und solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichti
gung des versicherten Betriebs oder eines Teils dessel
ben angestellt hat, auch insoweit diese als weisungsbefug
te Beauftragte des Unternehmens (z. B. für Arbeitssicher
heit, Immissionsschutz, Gewässerschutz, Datenschutz) tä
tig werden, in dieser Eigenschaft.
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- sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die 
sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen verursa
chen.

- des jeweiligen angestellten "verantwortlichen Bauleiter" 
im Sinne der Bauordnung der einzelnen Bundesländer, 
auch für den Fall, dass dessen Aufgaben über die eigentli
che Betriebstätigkeit für den Versicherungsnehmer hinaus
gehen.

Diese Erweiterungen gelten auch für solche Personen, die aus 
den Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschieden sind, 
wenn gegen sie Haftpflichtansprüche aus Schäden erhoben 
werden, die im Zusammenhang mit ihrer früheren Tätigkeit für 
den Versicherungsnehmer stehen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschä
den, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankhei
ten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozial
gesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfäl
le gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Aus
übung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienst
stelle zugefügt werden.

4 Deckungserweiterungen

4.1 Auslandsschäden

Mitversichert ist - abweichend von Ziffer 7.9 AHB - die ge
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im 
Ausland vorkommender Versicherungsfälle

- aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnah
me an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märk
ten;

- durch Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, die 
ins Ausland gelangt sind, ohne dass der Versiche
rungsnehmer dorthin geliefert hat oder hat liefern las
sen;

- durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer ins 
Ausland, außer USA/Kanada, geliefert hat, hat liefern 
lassen oder die dorthin gelangt sind;  

- aus Bau-, Montage-, Reparatur- und Wartungsarbei
ten (auch Inspektion und Kundendienst) und sonsti
gen Leistungen im Inland und Ausland, außer 
USA/Kanada.

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungs
nehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durchfüh
rung von Arbeiten betraut sind. 
Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche ge
gen den Versicherungsnehmer aus Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialge
setzbuchs VII unterliegen.

Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtli
chen und außergerichtlichen Abwehr der von einem Drit
ten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere An
walts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, 
werden als Leistungen auf die Versicherungssumme an
gerechnet.

Bei Versicherungsfällen, die vor US-amerikanischen oder 
kanadischen Gerichten und/oder nach US-amerikani
schem oder kanadischem Recht geltend gemacht wer
den, beteiligt sich der Versicherungsnehmer an jedem 
Schadensfall mit 10 Prozent, mindestens 2.500 Euro, 
höchstens 50.000 Euro. Kosten gelten als Schadenser
satzleistungen. 

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäi
schen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver
pflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als er
füllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäi
schen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewie
sen ist. 

Dies gilt auch für inländische Versicherungsfälle, die je
doch im Ausland geltend gemacht werden.

4.2 Tätigkeitsschäden

4.2.1 Be- und Entladeschäden

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus 
der Beschädigung von Land- und Wasserfahrzeu
gen sowie Containern beim oder infolge Be- und 
Entladen und alle sich daraus ergebenden Vermö
gensschäden.
Für Schäden an Containern besteht auch dann 
Versicherungsschutz, wenn diese entstehen beim 
Abheben von oder Heben auf Land- und Wasser
fahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zweck 
des Be- oder Entladens.

Für Schäden am Ladegut beim oder durch Be- 
und Entladen besteht insoweit Versicherungs
schutz als

- die Ladung nicht für den Versicherungsneh
mer bestimmt ist,

- es sich nicht um Erzeugnisse des Versiche
rungsnehmers, nicht um vom Versicherungs
nehmer be- und/oder verarbeitete Sachen 
bzw. nicht von ihm, in seinem Auftrag oder für 
seine Rechnung von Dritten gelieferte Sachen 
handelt oder

- der Transport der Ladung nicht vom Versiche
rungsnehmer bzw. in seinem Auftrag oder  für 
seine Rechnung von Dritten übernommen wur
de.

Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem 
Versicherungsfall mit 250 Euro.

4.2.2 Leitungsschäden

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen 
Schäden an Erdleitungen (Kabel, unterirdische 
Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre und andere 
Leitungen) sowie Frei- und/oder Oberleitungen 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschä
den.

Die Regelungen der Ziffern 1.2 AHB (Erfüllungs
ansprüche) und 7.8 AHB (Schäden an hergestell
ten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen) blei
ben bestehen.

Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem 
Versicherungsfall mit 250 Euro.

4.2.3 Tätigkeitsschäden an zur Verfügung gestelltem 
Fremdmaterial

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht we
gen Schäden an Fremdmaterial, das dem Versi
cherungsnehmer zum Ein-, Auf- oder Zusammen
bau zur Verfügung gestellt wurde, wenn diese 
Schäden

- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätig
keit des Versicherungsnehmers an diesen Sa
chen entstanden sind;

- dadurch entstanden sind, dass der Versiche
rungsnehmer diese Sachen zur Durchführung 
seiner gewerblichen und beruflichen Tätigkeit 
benutzt hat;

- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätig
keit des Versicherungsnehmers entstanden 
sind und sich diese Sachen im unmittelbaren 
Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden ha
ben.

Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsan
sprüche) und der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an her
gestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen) 
finden insoweit keine Anwendung.
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Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen der

- Beschädigung von Sachen, die sich beim Ver
sicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbei
tung oder Reparatur befinden oder befunden 
haben;

- Vermögensschäden, die sich aus diesen Tätig
keitsschäden ergeben.

Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem 
Versicherungsfall mit 250 Euro.

4.2.4 Sonstige Tätigkeitsschäden

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus 
Schäden, die an fremden Sachen durch eine ge
werbliche oder berufliche Tätigkeit des Versiche
rungsnehmers an oder mit diesen Sachen entstan
den sind und alle sich daraus ergebenden Vermö
gensschäden, wenn diese Schäden

- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätig
keit des Versicherungsnehmers an diesen Sa
chen entstanden sind;

- dadurch entstanden sind, dass der Versiche
rungsnehmer diese Sachen zur Durchführung 
seiner beruflichen und gewerblichen Tätigkeit 
benutzt hat;

- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätig
keit des Versicherungsnehmers entstanden 
sind und sich diese Sachen oder deren Teile 
im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätig
keit befunden haben.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen blei
ben Haftpflichtansprüche wegen Schäden an Sa
chen durch Lohnbe- oder -verarbeitung.

Dieser Ausschluss gilt jedoch nur für solche Schä
den, die bei dem unmittelbaren Bearbeitungsvor
gang entstanden sind. Zum unmittelbaren Bear
beitungsvorgang zählen nicht z. B. vor- oder nach
gelagerte Verpackungstätigkeiten, Transporttätig
keiten oder Lagerung der Sachen.

Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsan
sprüche) und der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an her
gestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen) 
bleiben bestehen. 

Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem 
Versicherungsfall mit 250 Euro.

4.2.5 Mängelbeseitigungsnebenkosten

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf 
Sachschäden, die als Folge eines mangelhaften 
Werks auftreten und erfasst insoweit auch die 
Kosten, die erforderlich sind, um die mangelhafte 
Werkleistung zum Zwecke der Schadensbeseiti
gung zugänglich zu machen und um den vorheri
gen Zustand wieder herzustellen.

Nicht gedeckt sind diese Kosten, wenn sie nur zur 
Nachbesserung aufgewendet werden, ohne dass 
ein Sachschaden eingetreten ist. Weiterhin sind 
in jedem Fall nicht versichert die Kosten des Versi
cherungsnehmers für die Beseitigung des Man
gels an der Werkleistung selbst.

4.2.6 Unterfangungen und Unterfahrungen

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht we
gen Sachschäden an den zu unterfangenden und 
unterfahrenden Grundstücken, Gebäuden, Gebäu
deteilen und Anlagen und alle sich daraus erge
benden Vermögensschäden. Soweit der vorste
hende Einschluss auch Schäden durch Umwelt
einwirkung umfasst, besteht kein Versicherungs
schutz über die Umwelthaftpflicht-Basisversiche
rung. 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Zu
stand von zu unterfangenden und/oder zu unter
fahrenden Grundstücken, Gebäuden, Gebäudetei
len oder Anlagen vor Beginn der Arbeiten durch 
Zustandsbericht auf eigene Kosten feststellen zu 
lassen.

Der Zustandsbericht muss auch darüber Auf
schluss geben, ob und inwieweit durch Baumaß
nahmen voraussehbare und technisch unvermeid
bare Schäden an benachbarten Grundstücken 
oder Gebäuden zu erwarten sind. Schäden, die 
sich nach dem Zustandsbericht als voraussehbar 
und technisch unvermeidbar erweisen, sind nicht 
Gegenstand des Versicherungsschutzes.

Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsan
sprüche) und der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an her
gestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen) 
bleiben bestehen.

4.3 Strahlenschäden

Mitversichert ist - abweichend von Ziffern 7.10 (b) und Zif
fer 7.12 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versiche
rungsnehmers aus 

- dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioakti
ven Stoffen;

- Besitz und Verwendung von Röntgeneinrichtungen 
und Störstrahlern, Laser- und Masergeräten. 

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch 
Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein Versicherungs
schutz über die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung. 

Werden vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeugnis
se, Arbeiten oder sonstige Leistungen im Zusammenhang 
mit energiereichen ionisierenden Strahlen verwendet, oh
ne dass dies für den Versicherungsnehmer ersichtlich 
war, wird sich der Versicherer nicht auf Ziffer 7.12 AHB 
berufen. 

Dies gilt nicht für Schäden, 

- die durch den Betrieb einer Kernanlage bedingt sind 
oder von einer solchen Anlage ausgehen; 

- die durch die Beförderung von Kernmaterialien ein
schließlich der damit zusammenhängenden Lagerung 
bedingt sind. 

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche 

- wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbguts 
(Genom), die ab der zweiten Generation eintreten;

- wegen Personenschäden solcher Personen, die - 
gleichgültig für wen oder in wessen Auftrag - aus be
ruflichem oder wissenschaftlichem Anlass im Betrieb 
des Versicherungsnehmers eine Tätigkeit ausüben 
und hierbei die von energiereichen ionisierenden 
Strahlen oder Laserstrahlen ausgehenden Gefahren 
in Kauf zu nehmen haben; 

- gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versi
cherten, der den Schaden durch bewusstes Abwei
chen von dem Strahlenschutz dienenden Gesetzen, 
Verordnungen, behördlichen Verfügungen oder Anord
nungen verursacht hat.

4.4 Abwasserschäden

Mitversichert sind - in Abweichung von Ziffer 7.14 (1) AHB 
- Haftpflichtansprüche aus Sachschäden durch Abwässer.

Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässe
rungsleitungen durch Verschmutzungen und Verstopfun
gen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschä
den.
Ziffer 7.10 (b) AHB bleibt unberührt.
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4.5 Überschwemmungen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Sachschä
den infolge Überschwemmung oder Überflutung stehen
der oder fließender Gewässer aufgrund 

- der Verstopfung natürlicher und künstlicher Wasser
läufe infolge von Baumaßnahmen auf in der Nähe be
findlichen Baustellen; 

- von Rückstau bei Rohrleitungsanlagen infolge unge
nügender Abflussmöglichkeit oder infolge nicht sach
gemäß angelegter Umleitungsgräben oder Rohrleitun
gen.

4.6 Kraftfahrzeuge, Arbeitsmaschinen und Anhänger

a) Kraftfahrzeuge und Arbeitsmaschinen

Weiterhin mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers aus dem Halten und/oder 
Gebrauch von nicht zulassungs- und nicht versiche
rungspflichtigen Fahrzeugen, sofern es sich handelt 
um:

- Kfz mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter 
Höchstgeschwindigkeit; 

- Hub- und Gabelstapler mit mehr als 6 km/h und 
nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstge
schwindigkeit;

- selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr 
als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindig
keit.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das 
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsbe
rechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsneh
mer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahr
zeug nicht von einem unberechtigten Fahrer ge
braucht wird. Der Fahrer des Fahrzeugs darf das 
Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur 
mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der 
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sor
gen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer be
nutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis 
hat.

b) Anhänger

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi
cherungsnehmers aus dem Halten und/oder Ge
brauch von nicht zulassungs- und nicht versicherungs
pflichtigen Anhängern.

4.7 Abhandenkommen von Schlüsseln und Codekarten

Mitversichert ist - in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und ab
weichend von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht 
aus dem Abhandenkommen von fremden Schlüsseln/Co
dekarten für Räume und Gebäude (auch General-/Haupt
schlüssel für eine zentrale Schließanlage), die sich recht
mäßig im Gewahrsam des Versicherungsnehmers befun
den haben. Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf 
die gesetzlichen Haftpflichtansprüche wegen der Kosten 
für die notwendige Auswechslung von Schlössern und 
Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherungs
maßnahmen (Notschloss) und - falls erforderlich - einen 
Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeit
punkt, an welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt 
wurde. Codekarten, Transponder und sonstige elektroni
sche Schlüssel werden Schlüsseln gleichgestellt. 

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folge
schäden eines Schlüsselverlusts (z. B. wegen Einbruchs).

Ausgeschlossen bleiben auch Haftpflichtansprüche aus 
dem Verlust von Schlüsseln zu Tresoren und Wertbehält
nissen.

Die Deckungssumme beträgt 300.000 Euro je Schadens
ereignis. Für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs
jahrs beträgt die Höchstersatzleistung das Doppelte die
ser Deckungssumme.

Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Versi
cherungsfall mit 250 Euro.

4.8 Belegschafts- und Besucherhabe

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche
rungsnehmers aus dem Abhandenkommen von Sachen 
der Betriebsangehörigen sowie von Besuchern.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus dem Ab
handenkommen von Geld, Wertpapieren, Sparbüchern, 
Urkunden, Schmucksachen und Kostbarkeiten und ande
ren Wertsachen, sofern das Abhandenkommen die ur
sächlich zusammenhängende Folge eines Ereignisses ist, 
das sich auf dem versicherten Betriebsgrundstück ereig
net hat oder durch eine betriebliche Tätigkeit ermöglicht 
worden ist.
Soweit Versicherungsschutz durch andere Versicherun
gen des Versicherungsnehmers oder des Geschädigten 
besteht (z. B. Einbruch-Diebstahl-, Kaskoversicherung), 
wird Versicherungsschutz nur dann geboten, wenn und 
soweit der andere Versicherer für den entstandenen Scha
den nicht einzutreten hat.

4.9 Vertraglich übernommene Haftpflicht

Mitversichert ist - abweichend von Ziffer 7.3 AHB - die 
vom Versicherungsnehmer als Mieter, Entleiher, Pächter 
oder Leasingnehmer von Grundstücken und Gebäuden 
durch Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht des 
jeweiligen Vertragspartners in dieser Eigenschaft.

4.10 Arbeits- und Liefergemeinschaften

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teil
nahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften auch dann, 
wenn sich der Haftpflichtanspruch gegen die Arbeits- und 
Liefergemeinschaft selbst richtet.
Für die Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften 
gelten unbeschadet der sonstigen Vertragsbestimmungen 
folgende Bestimmungen: 

Sind die Aufgaben nach Fachgebieten, Teilleistungen 
oder Bauabschnitten aufgeteilt, besteht Versicherungs
schutz für Schäden, die der Versicherungsnehmer verur
sacht hat, bis zu den vereinbarten Deckungssummen.

Sind die Aufgaben nicht nach Fachgebieten, Teilleistun
gen oder Bauabschnitten aufgeteilt oder ist der schadens
verursachende Partner nicht zu ermitteln, so tritt der Versi
cherer bis zur vereinbarten Deckungssumme für den An
teil am Schaden ein, der der prozentualen Beteiligung des 
Versicherungsnehmers an der Arbeits- oder Liefergemein
schaft entspricht. Ist eine prozentuale Beteiligung nicht 
vereinbart, so gilt der verhältnismäßige Anteil entspre
chend der Anzahl der Partner der Arbeits- oder Lieferge
meinschaft.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Schä
den an den von den einzelnen Partnern in die Arbeitsge
meinschaft eingebrachten oder von der Arbeitsgemein
schaft beschafften Sachen, gleichgültig, von wem die 
Schäden verursacht werden. 

Ebenso bleiben Ansprüche der Partner der Arbeitsgemein
schaft untereinander sowie Ansprüche der Arbeitsgemein
schaft gegen die Partner und umgekehrt ausgeschlossen.

Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb 
der vereinbarten Deckungssumme  hinaus für den Fall, 
dass über das Vermögen eines Partners das Insolvenzver
fahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abge
lehnt worden ist und für diesen Partner wegen Nichtzah
lung seines Beitrags kein Versicherungsschutz besteht. 
Ersetzt wird der dem Versicherungsnehmer zugewachse
ne Anteil, soweit für ihn nach dem Ausscheiden des Part
ners und der dadurch erforderlichen Auseinandersetzung 
ein Fehlbetrag verbleibt.

4.11 Subunternehmen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche
rungsnehmers aus der Beauftragung fremder Unterneh
men/Subunternehmen.



B
 G

H
 1

01
 (0

1.
07

.2
02

3)
 3

00
2A

V
Q

10
3 

D

S
ei

te
 5

 v
on

 3
7 

Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht der fremden 
Unternehmen/Subunternehmen und ihrer Betriebsangehö
rigen.

4.12 Ansprüche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungs
nehmers

Mitversichert sind auch Ansprüche der gesetzlichen Ver
treter des Versicherungsnehmers und ihrer Angehörigen, 
wenn der Schaden durch einen Umstand verursacht wird, 
für den der gesetzliche Vertreter nicht persönlich verant
wortlich ist.

4.13 Ansprüche mitversicherter Personen untereinander

Mitversichert sind auch Haftpflichtansprüche mitversicher
ter Personen untereinander wegen

- Personenschäden, bei denen es sich nicht um Arbeits
unfälle in dem Unternehmen handelt, in dem die scha
densverursachende Person beschäftigt ist; 

- Sachschäden, sofern diese mehr als 100 Euro betra
gen;

- Vermögensschäden aus der Verletzung von Daten
schutzgesetzen.

4.14 Mietsachschäden

Mitversichert sind - abweichend von Ziffer 7.6 und Ziffer 
7.10 AHB - Mietsachschäden und alle sich daraus erge
benden Vermögensschäden in folgendem Umfang:

a) Mietsachschäden an Gebäuden und/oder Räumen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi
cherungsnehmers wegen Schäden an für betriebliche 
Zwecke gemieteten (nicht geleasten) Grundstücken, 
Gebäuden und/oder Räumen (nicht jedoch an Einrich
tungen, Produktionsanlagen und dergleichen) und al
len sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Bü
ro- und Wohncontainer werden Gebäuden/Räumen 
gleichgestellt.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche

- von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers;

- von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsneh
mers und solcher Personen, die  zur Leitung oder 
Beaufsichtigung des versicherten Betriebs oder ei
nes Teils desselben angestellt sind;

- von Angehörigen der vorgenannten Personen, 
wenn sie mit diesen in häuslicher Gemeinschaft le
ben;

- von Unternehmen, die mit dem Versicherungsneh
mer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital 
mehrheitlich verbunden sind und unter einer ein
heitlichen unternehmerischen Leitung stehen;

- wegen Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger 
Beanspruchung;

- wegen Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kes
sel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an 
Elektro- und Gasgeräten und allen sich daraus er
gebenden Vermögensschäden;

- wegen Glasschäden, soweit sich der Versiche
rungsnehmer hiergegen besonders versichern 
kann.

Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Ver
sicherungsfall mit 500 Euro. Die Selbstbeteiligung gilt 
nicht für Mietsachschäden durch Brand, Explosion, 
Leitungs- und Abwasser.

b) Mietsachschäden anlässlich von Geschäftsreisen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi
cherungsnehmers wegen Schäden, die anlässlich von 
Geschäftsreisen an gemieteten Räumlichkeiten und 
an deren Ausstattung entstehen und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden.

4.15 Nachhaftung

Wird der Versicherungsvertrag allein aus Gründen der 
endgültigen und völligen Betriebs- oder Produktions- und 
Liefereinstellung (nicht aus anderen Gründen, wie z. B. 
Änderung der Rechtsform, Kündigung durch einen der 
Vertragspartner) beendigt, besteht Versicherungsschutz 
bis zu fünf Jahre nach Vertragsbeendigung im nachfol
gend genannten Umfang.

- Der Versicherungsschutz besteht im Umfang des Ver
trags für Schadensereignisse, die nach dem Zeitpunkt 
des Risikowegfalls eintreten, deren Ursache aber vor 
diesem Zeitpunkt gesetzt wurde.

- Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die im Zeit
punkt der Vertragsbeendigung vorhandenen versicher
ten Risiken.

- Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte 
Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Wegfall des Ri
sikos geltenden Versicherungsumfangs, und zwar in 
der Höhe des unverbrauchten Teils der Deckungs
summe des Versicherungsjahres, in dem das versi
cherte Risiko weggefallen ist.

4.16 Schiedsgerichtsvereinbarungen

Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsvereinbarungen vor 
Eintritt eines Versicherungsfalls beeinträchtigt den Versi
cherungsschutz nicht, wenn das Schiedsgericht folgen
den Mindestanforderungen entspricht:

- Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei 
Schiedsrichtern. Der Vorsitzende muss Jurist sein 
und soll die Befähigung zum Richteramt haben. Ha
ben die Parteien ihren Firmensitz in verschiedenen 
Ländern, darf er keinem Land der Parteien angehö
ren.

- Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem 
Recht und nicht lediglich nach billigem Interesse (aus
genommen im Falle eines Vergleichs, sofern dem Ver
sicherer die Mitwirkung am Verfahren ermöglicht wur
de). Das anzuwendende materielle Recht muss bei 
Abschluss der Schiedsgerichtsvereinbarung festge
legt sein.

- Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und 
begründet. In seiner Begründung sind die die Ent
scheidungen tragenden Rechtsnormen anzugeben.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versiche
rer die Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren unverzüg
lich anzuzeigen und dem Versicherer die Mitwirkung am 
Schiedsgerichtsverfahren entsprechend der Mitwirkung 
des Versicherers am Verfahren des ordentlichen Rechts
weg zu ermöglichen. Hinsichtlich der Auswahl des vom 
Versicherungsnehmer zu benennenden Schiedsrichters 
ist dem Versicherer eine entscheidende Mitwirkung einzu
räumen.

4.17 Vermögensschäden 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche
rungsnehmers wegen Vermögensschäden aus Schadens
ereignissen, die während der Wirksamkeit der Versiche
rung eingetreten sind.

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden

a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auf
trag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte 
oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sons
tige Leistungen;

b) aus planender, beratender, bau- oder montageleiten
der, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an 
wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reisever
anstaltung;
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f) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, 
Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, 
aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführun
gen sowie aus Untreue und Unterschlagung;

g) aus 

- Rationalisierung und Automatisierung,

- Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wieder
herstellung,

- Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektroni
scher Daten;

h) aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und 
Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten und Ur
heberrechten sowie des Kartell- und Wettbewerbs
rechts;

i) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- 
und Kostenanschlägen;

j) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehe
malige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, 
Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer 
vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Orga
ne im Zusammenhang stehen;

k) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder be
hördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedin
gungen des Auftraggebers oder aus sonstiger be
wusster Pflichtverletzung;   

l) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. 
von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.

Mitversichert sind auch Vermögensschäden wegen erhöh
tem Energie- und Wasserverbrauch und erhöhten Ener
gie- und Wasserkosten aufgrund vom Versicherungsneh
mer mangelhaft durchgeführter Installationen. Ausge
schlossen sind hierbei Ansprüche infolge Unwirksamkeit 
von Energiesparmaßnahmen. 

4.18 Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung

4.18.1 Mitversichert ist – insoweit abweichend von Zif
fern 7.15 und 7.16 AHB – die gesetzliche Haft
pflicht des Versicherungsnehmers wegen Schä
den aus dem Austausch, der Übermittlung und 
der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. im 
Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger, so
weit es sich handelt um Schäden aus

1) der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbar
machung oder Veränderung von Daten (Da
tenveränderung) bei Dritten durch Computer-
Viren und/oder andere Schadprogramme;

2) der Datenveränderung aus sonstigen Grün
den sowie der Nichterfassung und fehlerhaf
ten Speicherung von Daten bei Dritten und 
zwar wegen

- sich daraus ergebenden Personen- und 
Sachschäden, nicht jedoch weiterer Daten
veränderungen sowie

- der Kosten zur Wiederherstellung der ver
änderten Daten bzw. Erfassung/korrekten 
Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster 
Daten;

3) der Störung des Zugangs Dritter zum elektro
nischen Datenaustausch.

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine 
auszutauschenden, zu übermittelnden, bereitge
stellten Daten durch Sicherungsmaßnahmen 
und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) 
gesichert oder geprüft werden, bzw. worden sind, 
die dem Stand der Technik entsprechen. Diese 
Maßnahmen können durch Dritte erfolgen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegen
heit, so gilt Ziffer 26 AHB.

4) der Verletzung von Persönlichkeitsrechten, in
soweit besteht auch Versicherungsschutz für 
immaterielle Schäden, nicht jedoch aus der 
Verletzung von Urheberrechten; 

5) der Verletzung von Namensrechten, insoweit 
besteht auch Versicherungsschutz für immate
rielle Schäden.

In Erweiterung von Ziffer 1.1 AHB ersetzt der Ver
sicherer 

- Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfah
rens, mit dem der Erlass einer einstweiligen 
Verfügung gegen den Versicherungsnehmer 
begehrt wird, auch wenn es sich um Ansprü
che auf Unterlassung oder Widerruf handelt; 

- Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlas
sungs- oder Widerrufsklage gegen den Versi
cherungsnehmer.

Voraussetzung für die Leistung des Versicherers 
ist, dass der Versicherer vom Beginn eines Ver
fahrens unverzüglich, spätestens fünf Werktage 
nach Zustellung der Klage-, Antragsschrift oder 
des Gerichtsbeschlusses, vollständig unterrichtet 
wird. Auf Ziffer 25.5 AHB wird hingewiesen.

4.18.2 Die Höchstersatzleistung beträgt 1.000.000 Euro 
je Schadensereignis, maximal jedoch 
100.000 Euro für Schäden aus der Verletzung 
von Namensrechten. Diese Deckungssumme 
stellt zugleich die Höchstersatzleistung für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
dar.

Abweichend von Ziffer 6.3 AHB gelten mehrere 
während der Wirksamkeit der Versicherung eintre
tende Versicherungsfälle als ein Versicherungs
fall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche
rungsfälle eingetreten ist, wenn diese

- auf derselben Ursache,

- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbeson
dere sachlichem und zeitlichem Zusammen
hang oder

- auf dem Austausch, der Übermittlung und Be
reitstellung elektronischer Daten mit gleichen 
Mängeln

beruhen.

Aufwendungen des Versicherers für Kosten wer
den – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leis
tung auf die Deckungssumme angerechnet. 
 

Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Ge
richtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt 
des Versicherungsfalls sowie Schadensermitt
lungskosten, auch Reisekosten, die dem Versiche
rer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, 
wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers 
entstanden sind.

Versicherungsschutz besteht - insoweit abwei
chend von Ziffer 7.9 AHB - für Versicherungsfälle 
im Ausland. Dies gilt jedoch nur, soweit die versi
cherten Haftpflichtansprüche in den EU-Staaten 
sowie der Schweiz, Norwegen, Island, Liechten
stein oder dem Vereinigten Königreich Großbritan
nien und Nordirland nach dem Recht eines dieser 
Staaten geltend gemacht werden. 

4.18.3 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend 
genannten Tätigkeiten und Leistungen:

- Software-Erstellung, -Handel, -Implementie
rung, -Pflege;
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- IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einwei
sung, -Schulung;

- Netzwerkplanung, -installation, -integration, 
-betrieb, -wartung, -pflege;

- Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, 
Host, Full-Service-Providing;

- Betrieb von Datenbanken und Rechenzentren;

- Betrieb von Telekommunikationsnetzen;

- Anbieten von Zertifizierungsdiensten im Sinne 
des Signaturgesetzes (SigG)/Signaturverord
nung (SigV);

- Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht 
zum Abschluss einer Vermögensschadenhaft
pflichtversicherung besteht.

4.18.4 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind 
Ansprüche

a) die in Zusammenhang stehen mit

- massenhaft versandten, vom Empfänger 
ungewollten elektronisch übertragenen In
formationen (z. B. Spamming),

- Dateien (z. B. Cookies), mit denen wider
rechtlich bestimmte Informationen über In
ternet-Nutzer gesammelt werden sollen;

b) wegen Schäden, die von Unternehmen, die 
mit dem Versicherungsnehmer oder seinen 
Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich 
verbunden sind oder unter einer einheitlichen 
Leitung stehen, geltend gemacht werden;

c) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden 
Mitversicherten, soweit diese den Schaden 
durch bewusstes Abweichen von gesetzli
chen oder behördlichen Vorschriften (z. B. 
Teilnahme an rechtswidrigen Online-Tausch
börsen), unbefugtes Eingreifen in fremde Da
tennetze (z. B. Hackerattacken, Trojanische 
Pferde) oder durch sonstige bewusste Pflicht
verletzungen herbeigeführt haben.

4.19 Verletzung von Datenschutzgesetzen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche
rungsnehmers und der mitversicherten Personen aus Ver
mögensschäden wegen Verletzung von Datenschutzge
setzen.

4.20 Nicht gemeldete Risiken

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf verse
hentlich nicht gemeldete Risiken, die im Rahmen des ver
sicherten Betriebs liegen und weder nach den Allgemei
nen noch Besonderen Bedingungen des Vertrags von der 
Versicherung ausgeschlossen sind. Der Versicherungs
nehmer ist verpflichtet, sobald er sich des Versäumnisses 
bewusst geworden ist, unverzüglich die entsprechende 
Anzeige zu erstatten und den danach zu vereinbarenden 
Beitrag vom Gefahreneintritt an zu entrichten.

4.21 Halten von Hunden zu Betriebszwecken

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Halter von 
Hunden, die betrieblichen Zwecken dienen, sofern der 
Versicherungsnehmer nicht gewerbsmäßig in dieser Ei
genschaft tätig ist.

Soweit Versicherungsschutz durch andere Versicherun
gen besteht, wird Versicherungsschutz nur dann geboten, 
wenn und soweit der andere Versicherer für den entstan
denen Schaden nicht einzutreten hat.

4.22 Schäden an fremden Arbeitsmaschinen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schä
den an nicht versicherungspflichtigen selbstfahrenden Ar
beitsmaschinen und sonstigen Gerätschaften und Einrich

tungen Dritter, die der Versicherungsnehmer von Verlei
hern/Vermietern, die dies nicht gewerbsmäßig betreiben, 
kurzfristig gemietet oder geliehen hat. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen

- Abnutzung, Verschleiß sowie übermäßiger Beanspru
chung,

- Schäden durch Brand oder Explosion,

- Schäden, die über den unmittelbaren Schaden an der 
überlassenen Sache hinausgehen, wie z. B. Nut
zungsausfall, Entsorgungskosten, Lagerungskosten.

Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden an nicht 
versicherungspflichtigen Arbeitsmaschinen oder sonsti
gen Gerätschaften, die der Versicherungsnehmer von ge
werblichen Vermietern geliehen, gemietet, geleast, ge
pachtet hat oder die Gegenstand eines besonderen Ver
wahrungsvertrags sind.

Sofern Versicherungsschutz durch andere Versicherun
gen besteht, geht dieser vor.

Die Deckungssumme beträgt 100.000 Euro je Schadens
ereignis. Für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs
jahrs beträgt die Höchstersatzleistung das Doppelte die
ser Deckungssumme.

Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Versi
cherungsfall mit 500 Euro.

4.23 Erstellen von Energieausweisen/Energiesparberatungen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche
rungsnehmers wegen Vermögensschäden aus der Durch
führung von Energiesparberatung nach BAFA und/oder 
der Erstellung von Energieausweisen.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind  hierbei 
Haftpflichtansprüche aus der Durchführung von Energie
sparberatungen und/oder der Erstellung von Energieaus
weisen, die vor Inkrafttreten dieses Vertrags vorgenom
men bzw. erstellt wurden.

Die Deckungssumme für die vorgenannten Vermögens
schäden beträgt 300.000 Euro. 

4.24 Nachbesserungsbegleitschäden 

Mitversichert sind im Folgenden bestimmte Kosten, die 
nur zur gesetzlich geschuldeten Nachbesserung aufge
wendet werden, ohne dass ein Sachschaden als Folge ei
nes mangelhaften Werks eingetreten ist. Versichert sind 
ausschließlich die Kosten, die erforderlich sind, um die 
mangelhafte Werkleistung zum Zwecke der Nachbesse
rung zugänglich zu machen und um nach erfolgter Nach
besserung den vorherigen Zustand wiederherzustellen. 
Ziffer 1.2 (1) AHB findet insoweit keine Anwendung. 

Als Schadensereignis gem. Ziffer 1.1 AHB gilt der Zeit
punkt, in dem die Arbeiten abgeschlossen sind, die später 
die Nachbesserung erforderlich machen.

Kein Versicherungsschutz besteht für diese Kosten, so
fern die Sachen, die zur Durchführbarkeit der Nachbesse
rungsarbeiten beschädigt oder beseitigt werden müssen, 
ursprünglich vom Versicherungsnehmer selbst oder in sei
nem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten verlegt 
oder angebracht worden sind, sie sich auf sonstige Leis
tungen beziehen, die ursprünglich vom Versicherungsneh
mer geschuldet waren oder sie zur Beseitigung des Man
gels an der Werkleistung selbst aufgewendet werden. 

Die Deckungssumme beträgt 300.000 Euro je Schadens
ereignis. Für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs
jahrs beträgt die Höchstersatzleistung das Doppelte die
ser Deckungssumme. Es erfolgt eine Anrechnung auf die 
Deckungssumme für Personen- und Sachschäden je Ver
sicherungsfall sowie auf die Jahreshöchstersatzleistung.

Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Versi
cherungsfall mit 500 Euro.
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4.25 Planung und Bauleitung 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche
rungsnehmers aus der Übernahme der 

- Bauleitung im Sinne der Bauordnung der einzelnen 
Bundesländer,

- Planung und Objektüberwachung

für von ihm ganz oder teilweise zu erstellende Bauvorha
ben.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben An
sprüche wegen Mängeln oder Schäden an (Bau-)Objek
ten (auch Dachkonstruktionen und Freianlagen) und de
ren Teilen, die vom Versicherungsnehmer geplant oder 
konstruiert worden sind, oder für die er die Bauleitung 
oder Objektüberwachung ausübt, sowie alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden (siehe auch Ziffer 5.8).

4.26 Abhandenkommen von fremden Sachen aufgrund Stö
rung von Gefahrenmeldesystemen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Ab
handenkommen fremder Sachen, das auf eine Stö
rung/ein Versagen eines vom Versicherungsnehmer instal
lierten oder gewarteten Gefahrenmeldesystems zurückzu
führen ist. 

Kein Versicherungsschutz besteht für Folgeschäden, wie 
z. B. Betriebsunterbrechung, Produktionsausfall, entgan
gener Gewinn. Versicherungsschutz besteht nur, wenn 
nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Versiche
rungsschutz besteht. 

Die Deckungssumme beträgt 300.000 Euro je Schadens
ereignis. Für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs
jahrs beträgt die Höchstersatzleistung das Doppelte die
ser Deckungssumme. Es erfolgt eine Anrechnung auf die 
Versicherungssumme für Personen- und Sachschäden je 
Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchstersatzleis
tung.

4.27 Erhöhte Energie- und Wasserkosten

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermö
gensschäden aus erhöhtem Energie- und Wasserver
brauch aufgrund vom Versicherungsnehmer mangelhaft 
durchgeführter Installations-, Reparatur- und/oder War
tungsarbeiten. Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen 
vollständiger oder teilweiser Unwirksamkeit von Energie
sparmaßnahmen.

4.28 Einweisung fremder Autokräne

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht für Schäden, 
die durch Autokräne verursacht werden und die auf einer 
fehlerhaften Einweisung des Kranführers durch Mitarbei
ter des Versicherungsnehmers beruhen. Versicherungs
schutz besteht nur, wenn der Autokran dem Versiche
rungsnehmer mit Bedienungspersonal im Rahmen eines 
Vertrags überlassen wurde und nicht Gegenstand eines 
Leasing- oder Mietvertrags mit dem Versicherungsneh
mer ist. Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Schä
den, für die im Rahmen eines anderen Versicherungsver
trags Versicherungsschutz besteht.

4.29 Senkungen eines Grundstücks und Erdrutschungen

Mitversichert ist abweichend von Ziffer 7.14 (2) AHB die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen 
Senkungen eines Grundstücks oder Erdrutschungen. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Sach
schäden und alle sich daraus ergebenden Vermögens
schäden am Baugrundstück selbst und/oder den darauf 
befindlichen Gebäuden oder Anlagen. 

Ausgeschlossen sind auch Schäden im Zusammenhang 
mit Geothermie-Anlagen, die mittels Bohrung errichtet 
werden oder wurden. Für Schäden im Zusammenhang 
mit Flächengeothermie-Anlagen (z. B. Erdkollektoren, Erd
wärmekörbe) besteht Versicherungsschutz, ebenso wie 

für die Herstellung und Lieferung von Teilen für Geother
mie-Anlagen.

4.30 Aktive Werklohn-, Kaufpreis-, Mietentgeltklage

4.30.1 Mitversichert sind - in Ergänzung zu Ziffer 5 AHB 
- die gesetzlich vorgesehenen Prozesskosten für 
die gerichtliche Durchsetzung von Werklohnforde
rungen des Versicherungsnehmers gegen seinen 
Vertragspartner, soweit

1) der Auftraggeber des Versicherungsnehmers 
aufgrund eines behaupteten Haftpflichtan
spruchs, der unter den Versicherungsschutz 
dieses Vertrags fallen würde, die Aufrech
nung eigener Schadensersatzansprüche ge
gen die Werklohnforderung erklärt hat und

2) sowohl die Schadensersatzansprüche als 
auch die Forderung des Versicherungsneh
mers aus einer Leistung des versicherten Be
triebes resultieren und

3) die Werklohnforderung in voller Höhe berech
tigt, d. h. unstreitig und fällig ist. Der Nach
weis obliegt dem Versicherungsnehmer (z. B. 
durch Abnahmeprotokoll oder Empfangsbestä
tigung der Lieferung). Kein Versicherungs
schutz besteht, soweit der Auftraggeber Ver
tragserfüllungs- oder Mängelansprüche gel
tend macht.

Kaufpreis- und Mietentgeltforderungen werden 
Werklohnforderungen gleichgestellt.

4.30.2 Der Versicherer trägt die Kosten im Verhältnis 
des gedeckten Schadensersatzanspruchs zur gel
tend gemachten Forderung.

4.30.3 Der Versicherungsschutz für die Kosten der Kla
ge entfällt rückwirkend, wenn rechtsverbindlich 
festgestellt wird, dass die Forderung ganz oder 
teilweise aus anderen als den unter Ziffer 1 ge
nannten Gründen unbegründet ist.

4.30.4 Endet das Verfahren mit einem Vergleich, so trägt 
der Versicherer die Prozesskosten anteilig, in Hö
he der Vergleichsquote, sofern der Versicherer 
seine Zustimmung zu dem Vergleich gegeben 
hat.

4.30.5 Hinsichtlich der Prozessführungsbefugnis gilt Zif
fer 5.2 AHB entsprechend.

4.31 Asbestschäden

4.31.1 Versicherungsschutz besteht, abweichend von 
den Ziffern 7.10 b) und 7.11 AHB,

1) für Sach- und Vermögensschäden, die auf As
best, asbesthaltige Substanzen oder Erzeug
nisse zurückzuführen sind;

2) für Personenschäden, die auf Asbest, asbest
haltige Substanzen oder Erzeugnisse zurück
zuführen sind, ausschließlich für die nachste
hend genannten Kosten, insoweit abwei
chend von Ziffer 5.1 AHB:

- Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und 
Gerichtskosten

- Aufwendungen zur Abwendung oder Min
derung des Schadens bei oder nach Ein
tritt des Versicherungsfalls

- Schadensermittlungskosten, auch Reise
kosten, die dem Versicherer nicht selbst 
entstehen. Das gilt auch dann, wenn die 
Kosten auf Weisung des Versicherers ent
standen sind.
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Kein Versicherungsschutz besteht für die Frei
stellung des Versicherungsnehmers von Scha
densersatzverpflichtungen.

4.31.2 Soweit der vorstehende Einschluss auch Schä
den durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht 
kein Versicherungsschutz über die Umwelthaft
pflichtversicherung.

4.31.3 Ausgeschlossen sind:

- Ansprüche gemäß Ziffer 7.10 a) AHB (Umwelt
schadensversicherung);

- Haftpflichtansprüche wegen Personenschä
den, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch 
(SGB) VII handelt;

- Haftpflichtansprüche, die dadurch verursacht 
werden, dass bewusst von Gesetzen, Verord
nungen oder an den Versicherungsnehmer ge
richteten behördlichen Anordnungen oder Ver
fügungen abgewichen wurde.

4.31.4 Die Höchstersatzleistung für Schäden gemäß 1) 
und Kosten gemäß 2) beträgt 100.000 Euro je 
Versicherungsfall und für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahrs im Rahmen der De
ckungssumme für Sachschäden.

Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten 
werden, abweichend von Ziffer 6.5 AHB, als Leis
tungen auf die Deckungssumme dieser Deckungs
erweiterung angerechnet.

Kosten sind:

- Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Ge
richtskosten

- Aufwendungen zur Abwendung oder Minde
rung des Schadens bei oder nach Eintritt des 
Versicherungsfalls

- Schadensermittlungskosten, auch Reisekos
ten, die dem Versicherer nicht selbst entste
hen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf 
Weisung des Versicherers entstanden sind.

4.31.5 Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem 
Versicherungsfall mit 1.000 Euro.

4.32 Vermögensschäden aus nebenberuflicher Gutachtertätig
keit

Mitversichert ist abweichend von Ziffer 4.15 b) die gesetzli
che Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Vermö
gensschäden aus nebenberuflicher Gutachtertätigkeit von 
Handwerksmeistern. Versicherungsschutz besteht für die 
nebenberufliche Sachverständigen-/Gutachtertätigkeit als 
von der Handwerkskammer gem. der Handwerksordnung 
bestellter und vereidigter Sachverständiger.

Eine nebenberufliche Tätigkeit im Sinne dieser Bedingun
gen liegt nicht vor, sofern die Einnahmen aus der gutach
terlichen Tätigkeit mehr als 30.000 Euro im Jahr betra
gen. Wird die Gutachtertätigkeit nicht mehr nebenberuf
lich ausgeübt und/oder der genannte Betrag überschrit
ten, entfällt die Mitversicherung. Die Regelungen zur Vor
sorgeversicherung Ziffer 3.1 (3) und Ziffer 4 AHB finden 
auf diese Deckungserweiterung keine Anwendung.

Die Deckungssumme beträgt 300.000 Euro je Schadens
ereignis. Für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs
jahrs beträgt die Höchstersatzleistung das Doppelte die
ser Deckungssumme. Es erfolgt eine Anrechnung auf die 
Versicherungssumme für Vermögensschäden je Versiche
rungsfall sowie auf die Jahreshöchstersatzleistung. 

4.33 Auslösen von Fehlalarm

Mitversichert ist in Ergänzung zu Ziffer 2.1 AHB die ge
setzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden durch das 
Auslösen von Fehlalarm. Versichert sind ausschließlich 
die unmittelbar entstandenen Kosten eines versehentlich 
ausgelösten Alarms bei Dritten (z. B. Einsatzkosten für 
Rettungs-/Wach- und sonstige Dienste). Sofern es sich 
hierbei um öffentlich-rechtliche Ansprüche handelt, be
steht hierfür – insoweit abweichend von Ziffer 1.1 AHB – 
ebenfalls Versicherungsschutz.

4.34 Home-Office

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schä
den, die Dritten oder Mitarbeitern des Versicherungsneh
mers im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit im Haushalt 
des Mitarbeiters (Home-Office) entstehen. Der Versiche
rungsschutz umfasst Personen- und/oder Sachschäden, 
die auf vom  Versicherungsnehmer zur Verfügung gestell
te Einrichtungsgegenstände oder technische Gerätschaf
ten zurückzuführen sind.

Ist strittig, ob eine private oder berufliche Tätigkeit Ursa
che für den Schaden ist, so tritt der Versicherer in Vorleis
tung.

4.35 Ansprüche aus Benachteiligung

4.35.1 Mitversichert ist abweichend von Ziffer 7.17 AHB 
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh
mers wegen Vermögensschäden aus Anfeindung, 
Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder 
sonstigen Diskriminierungen, soweit diese Ansprü
che aus einer Verletzung von Vorschriften zum 
Schutz vor Benachteiligung resultieren, insbeson
dere aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsge
setz (AGG). Immaterielle Schäden werden wie 
Vermögensschäden behandelt. 

4.35.2 Für Auslandsschäden gilt:
 
Versichert ist - abweichend von Ziffer 7.9 AHB - 
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh
mers und der mitversicherten Personen wegen in 
den Staaten der Europäischen Union vorkommen
der Versicherungsfälle. Ausgenommen bleiben 
Versicherungsfälle, die vor einem Gericht oder 
auf der Grundlage des Rechts eines Common-
Law-Staats geltend gemacht werden. Als Com
mon-Law-Staaten gelten das Vereinigte König
reich, Irland sowie Länder, die das Recht oder die 
Rechtsprechung der vorstehenden Länder anwen
den.

4.35.3 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 
Haftpflichtansprüche

1) durch vorsätzliche Schadensverursachung 
oder durch bewusstes Abweichen von Geset
zen, Vorschriften, Beschlüssen, Vollmachten 
oder Weisungen oder durch sonstige bewuss
te Pflichtverletzung;

2) jeglicher Art, die kollektiv erhoben werden, 
wie z. B. im Zusammenhang mit Streitgenos
senschaften, Verbandsklagen oder die z. B. 
von Gewerkschaften oder Betriebsräten erho
ben werden;

3) im Zusammenhang mit der Wahrnehmung 
von rechtlichen Interessen aus dem kollekti
ven Arbeits- und Dienstrecht sowie mit Ar
beitskampfmaßnahmen (z. B. Aussperrung, 
Streik), soweit diese Ansprüche begründet 
sind.

4.35.4 Im Fall der Stellung eines Insolvenzantrags über 
das Vermögen des Versicherungsnehmers oder 
einer mitversicherten Tochtergesellschaft er
streckt sich der Versicherungsschutz für das be
troffene Unternehmen und dessen mitversicherte 
Personen nur auf Haftpflichtansprüche infolge 



B
 G

H
 1

01
 (0

1.
07

.2
02

3)
 3

00
2A

V
Q

10
3 

D

S
ei

te
 1

0 
vo

n 
37

 

von Benachteiligungen, die bis zum Zeitpunkt der 
Insolvenzantragstellung begangen worden sind. 

4.35.5 Die Deckungssumme beträgt 300.000 Euro je 
Schadensereignis. Für alle Versicherungsfälle ei
nes Versicherungsjahrs beträgt die Höchstersatz
leistung das Doppelte dieser Deckungssumme. 
Es erfolgt eine Anrechnung auf die Versicherungs
summe für Personen- und Sachschäden bzw. Ver
mögensschäden je Versicherungsfall sowie auf 
die Jahreshöchstersatzleistung.
 
Aufwendungen des Versicherers für Kosten der 
gerichtlichen und außergerichtlichen Abwehr der 
von einem Dritten geltend gemachten Ansprüche 
(insbesondere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeu
gen- und Gerichtskosten) werden auf diese De
ckungssumme angerechnet.

4.36 Wasserfahrzeuge
 
Mitversichert ist abweichend von Ziffer 5.2 die gesetzliche 
Haftpflicht aus dem Besitz, Halten und dem erlaubten Ge
brauch von folgenden nicht versicherungspflichtigen Was
serfahrzeugen:

a) Schlauch-, Paddel- und Ruderboote, Flöße, Schuten, 
Kajaks, Kanus, Kanadier, Surfbretter, Windsurfbretter, 
Kitesurf-Ausrüstung;

b) Segelboote mit einer Segelfläche bis 30 qm, auch mit 
Hilfs- oder Außenbordmotoren bis 25 PS/18 kW;

c) Motorboote bis 25 PS/18 KW.

5 Risikobegrenzungen

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche

5.1 aus Tätigkeiten, die weder dem versicherten Betrieb oder 
Beruf eigen, noch sonst dem versicherten Risiko zuzu
rechnen sind.

5.2 wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mit
versicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftrag
te Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder 
Kraftfahrzeuganhängers verursachen (siehe jedoch Ziffer 
4.6).

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Ge
brauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die 
sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in An
spruch genommen werden. 

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher
ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Ver
sicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versi
cherten.

Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und 2 genannten Personen an 
einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasser
fahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, 
wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des 
Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in 
Betrieb gesetzt wird.

5.3 Luft-/Raumfahrzeuge

5.3.1 wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, 
ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte 
oder beauftragte Person durch den Gebrauch ei
nes Luft-/Raumfahrzeuges verursachen oder für 
die sie als Halter oder Besitzer eines Luft-/Raum
fahrzeuges in Anspruch genommen werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Ver
sicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversi
cherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das 
auch für alle anderen Versicherten.

5.3.2 Nicht versichert ist ferner die Haftpflicht aus

1) der Planung oder Konstruktion, Herstellung 
oder Lieferung von Luft-/Raumfahrzeugen 
oder Teilen für Luft-/Raumfahrzeuge, soweit 
die Teile ersichtlich für den Bau von Luft-
/Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft-
/Raumfahrzeuge bestimmt waren

2) Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspekti
on, Überholung, Reparatur, Beförderung) an 
Luft-/Raumfahrzeugen oder deren Teilen

und zwar wegen Schäden an Luft-/Raumfahrzeu
gen, der mit diesen beförderten Sachen, der In
sassen und allen sich daraus ergebenden Vermö
gensschäden sowie wegen sonstiger Schäden 
durch Luft-/Raumfahrzeuge.

5.4 wegen Schäden an Kommissionsware.

5.5 wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), so
weit es sich um die Beschädigung von Grundstücken, de
ren Bestandteile und Zubehör handelt sowie Schäden 
beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 BBergG) durch 
schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäureneinbrüche 
sowie Kohlenstaubexplosionen.

5.6 bei Sprengungen wegen Schäden an Immobilien, die in ei
nem Umkreis von weniger als 150 m entstehen.

5.7 bei Abbruch- und Einreißarbeiten wegen Sachschäden in 
einem Umkreis, dessen Radius der Höhe des einzureißen
den Bauwerks entspricht.

5.8 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, 
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit wegen Schäden 
an Sachen, die Gegenstand dieser Tätigkeit gewesen 
sind (z. B. aufgrund der Planung hergestellt wurden).

5.9 aus Besitz oder Betrieb von Mülldeponien, Kompostie
rungs- oder sonstigen Abfallbeseitigungsanlagen, soweit 
es sich nicht um eine kurzfristige Zwischenlagerung eige
ner Abfälle auf dem Betriebsgelände handelt. Bei versi
cherter Zwischenlagerung sind ausgeschlossen Ansprü
che gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder je
den Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzli
ches Abweichen von Gesetzen oder an den Versiche
rungsnehmer gerichteten Verfügungen herbeigeführt ha
ben.

5.10 aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von 
Personen oder Sachen sowie aus der selbstständigen 
und nicht selbstständigen Teilnahme am Eisenbahnbe
trieb.

5.11 aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von 
Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwe
cken sowie aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feuer
werken.

5.12 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, 
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unru
hen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf 
Verfügung oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; 
das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit 
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

5.13 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere puniti
ve oder exemplary damages.

5.14 nach den Artikeln 1792 ff. und den damit im Zusammen
hang stehenden Regressansprüchen nach Artikel 1231-1 
des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestim
mungen anderer Länder.

5.15 wegen Schäden durch Schimmelpilz (einschließlich Spo
ren) oder sonstigem Pilzbefall jeglicher Art, welche direkt 
oder indirekt verursacht wurden.
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5.16 wegen Schäden aus Besitz und Betrieb von Rohrleitun
gen für Gas, Benzin, Öl, Ölprodukte oder sonstige gefährli
che Produkte, soweit die Leitungen außerhalb des versi
cherten Betriebes liegen und nicht seiner Eigenversor
gung dienen.

5.17 wegen Schäden aus U-Bahnbau - auch in offener Bauwei
se und Stollen - und Tunnelbau als eigenständige Bau
maßnahme und im unmittelbaren oder mittelbaren Zusam
menhang mit U-Bahnbau stehen.

5.18 wegen Schäden durch

a) Besitz und Betrieb von Offshore-Anlagen;

b) Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung, Bau, 
Montage, Demontage, Wartung, Instandhaltung von 
Offshore-Anlagen sowie Wartungs-, Installations- 
oder sonstige Servicearbeiten im Zusammenhang mit 
Offshore-Anlagen;

c) Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung von Er
zeugnissen, die ersichtlich für Offshore-Anlagen be
stimmt waren.

Offshore-Anlagen sind im Meer/vor der Küste gelegene Ri
siken (z. B. Ölplattformen, Bohrinseln, Pipelines, Wind
energieanlagen). Der Offshore-Bereich beginnt an der 
Uferlinie bei mittlerem Hochwasser. 

6  Besonderheiten zu bestimmten Risiken

6.1 Schornsteinfeger

Abweichend von den Ziffern 4.17 a) und b) besteht Versi
cherungsschutz für Ansprüche wegen Vermögensschä
den aus planender, beratender, prüfender oder gutachterli
cher Tätigkeit, sofern diese Tätigkeiten dem Berufsbild 
des Schornsteinfegers entsprechen. Nicht versichert sind 
Vermögensschäden aus Planungs- und Überwachungs
leistungen im Sinne der Honorarordnung für Architekten 
und Ingenieure (HOAI). 

Die Deckungssumme beträgt 300.000 Euro je Schadens
ereignis. Für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs
jahrs beträgt die Höchstersatzleistung das Doppelte die
ser Deckungssumme. Es erfolgt eine Anrechnung auf die 
Deckungssumme für Vermögenschäden je Versicherungs
fall sowie auf die Jahreshöchstersatzleistung.

B Versicherung der Haftpflicht wegen Schäden 
durch Umwelteinwirkung  (Umwelthaftpflicht-
Basisversicherung)

1 Gegenstand der Versicherung

1.1 Versichert ist - abweichend von Ziffer 7.10 (b) AHB - im 
Rahmen und Umfang des Vertrags die gesetzliche Haft
pflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsneh
mers wegen Personen- und Sachschäden durch Umwelt
einwirkung, wenn diese Umwelteinwirkung nicht von Anla
gen oder Tätigkeiten ausgeht oder ausgegangen ist, die 
unter Ziffer 2 fallen.

Mitversichert sind gem. Ziffer 2.1 AHB Vermögensschä
den aus der Verletzung von Aneignungsrechten, des 
Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebe
trieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder -befug
nissen. Diese werden wie Sachschäden behandelt.

1.2 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte 
Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und gegen
ständlichen Zusammenhang mit versicherten Anlagen in 
Boden, Luft oder Wasser (einschl. Gewässer) gelangen, 
ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein.

1.3 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haft
pflicht wegen Schäden eines Dritten, die dadurch entste

hen, dass Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer 
gelangen.

2 Risikobegrenzung

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Umwelteinwirkungen 
aus

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, 
gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, 
zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten 
(WHG-Anlagen).

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 1 zum 
Umwelthaftungsgesetz (UHG-Anlagen).

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach den Um
weltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmi
gungs- oder Anzeigepflicht unterliegen (sonstige deklarie
rungspflichtige Anlagen).

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem 
Einbringen oder Einleiten von Stoffen durch den Versiche
rungsnehmer in ein Gewässer oder Einwirken auf ein Ge
wässer derart, dass die physikalische, chemische oder 
biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird 
(Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 
zum Umwelthaftungsgesetz (UHG-Anlagen/Pflichtversi
cherung).

3 Erweiterung des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz nach Ziffer 1.1 erstreckt sich auch 
auf:

3.1 Betriebsmittel in nicht versicherungspflichtigen Kraftfahr
zeugen, Arbeitsmaschinen und Wasserfahrzeugen, so
fern diese vom Versicherungsschutz im Rahmen der Be
triebs- und Berufshaftpflichtversicherung erfasst sind.

3.2 Kleingebinde zur Lagerung gewässerschädlicher Stoffe - 
ausgenommen halogenierte (dazu gehören auch chlorier
te) Kohlenwasserstoffe sowie Stoffe, die halogenierte Koh
lenwasserstoffe enthalten -, sofern deren Gesamtlager
menge 10.000 Liter nicht übersteigt und das Fassungsver
mögen der einzelnen Behältnisse nicht mehr als 500 Liter 
beträgt, insoweit abweichend von Ziffer 2.1. Wird eine die
ser Mengenschwellen überschritten, entfällt die Mitversi
cherung. 

3.3 Öl-, Benzin-, Fett- und Amalgamabscheider.

3.4 Heizöl/Diesel/Benzin-Tanks für den Eigenbedarf bis 
30.000 Liter Gesamtmenge bzw. Flüssiggastanks für den 
Eigenbedarf bis 3.000 Kilogramm. 

3.5 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Planung, Her
stellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung 
und Wartung von Anlagen gem. Ziffer 2.1 - 2.5 oder Tei
len, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, 
wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der 
Anlage ist (Umweltregressrisiko).

Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gem. Ziffer 
7.14 (1) AHB findet insoweit keine Anwendung. 

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls werden 
unter den in Ziffer 5 genannten Voraussetzungen durch 
den Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche des In
habers der Anlage gegen den Versicherungsnehmer be
stehen können.
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4 Versicherungsfall

VersicherungsfaII ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – die 
nachprüfbare erste Feststellung des Personenschadens, Sach
schadens oder eines mitversicherten Vermögensschadens 
durch den Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder den Ver
sicherungsnehmer. Der Versicherungsfall muss während der 
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt 
es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache 
oder Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur Erhebung 
von Haftpflichtansprüchen erkennbar war.

5 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls

5.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versiche
rungsfall eingetreten ist,

- nach einer Störung des Betriebs oder

- aufgrund behördlicher Anordnung

Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnah
men zur Abwendung oder Minderung eines sonst unver
meidbar eintretenden Personen-, Sach- oder Vermögens
schadens. Die Feststellung der Störung des Betriebs oder 
die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit 
der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere 
Zeitpunkt ist.

5.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im 
Sinne von Ziffer 5.1 werden unter den dort genannten Vo
raussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, 
dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer 
oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde 
ausgeführt werden.

5.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

5.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen 
Störung des Betriebs oder eine behördliche An
ordnung unverzüglich anzuzeigen und alles zu 
tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf 
den Umfang zu begrenzen, der notwendig und ob
jektiv geeignet ist, den Schadenseintritt zu verhin
dern oder den Schadensumfang zu mindern und 
auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Wider
spruch gegen behördliche Anordnungen einzule
gen oder

5.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen 
abzustimmen.

5.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 5.3 
genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im 
Rahmen des für Aufwendungen gemäß Ziffer 5 vereinbar
ten Gesamtbetrags nur die notwendigen und objektiv ge
eigneten Aufwendungen ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 5.3 
genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Ver
sicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und ob
jektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende Aufwen
dungen in einem der Schwere des Verschuldens des Ver
sicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kür
zen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

Abweichend von Absätzen 1 und 2 bleibt der Versicherer 
zum Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv 
geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendun
gen verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit 
nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versiche
rers ursächlich ist.

5.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Ver
sicherungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung 
bis zu einem Gesamtbetrag von 20 Prozent der Versiche
rungssumme je Störung des Betriebs oder behördlicher 
Anordnung ersetzt.

Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen 
1.000 Euro selbst zu tragen.

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem 
Schaden, so werden die vom Versicherer ersetzten Auf
wendungen auf die für den Versicherungsfall maßgeben
de Versicherungssumme angerechnet, es sei denn, dass 
der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahres
höchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres 
die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich ge
mindert hat. 

5.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen – 
auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne der Zif
fer 5.1 decken – zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, 
Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebsein
richtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, 
gepachtete, geleaste oder dgl.) des Versicherungsneh
mers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz 
des Versicherungsnehmers standen. 

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwen
dung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintreten
den versicherten Personen-, Sach- oder gem. Ziffer 1.1 
mitversicherten Vermögensschadens, falls Betriebseinrich
tungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungsneh
mers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen 
sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertver
besserungen sind abzuziehen.

6 Nicht versicherte Tatbestände

Nicht versichert sind

6.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder 
entstanden sind, dass beim Umgang mit wassergefähr
denden Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtrop
fen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnli
che Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer gelan
gen. Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Stö
rung des Betriebs beruhen.

6.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt un
vermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Um
welteinwirkungen entstehen.
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nach
weis erbringt, dass er nach dem Stand der Technik zum 
Zeitpunkt der schadensursächlichen Umwelteinwirkungen 
unter den Gegebenheiten des Einzelfalls die Möglichkei
ten derartiger Schäden nicht erkennen musste.

6.3 Ansprüche wegen Schäden, die vor Beginn des Versiche
rungsvertrags eingetreten sind.

6.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe frühe
rer Versicherungsverträge Versicherungsschutz besteht 
oder hätte beantragt werden können.

6.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, 
dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versi
cherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz 
nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Umwelt
einwirkung betroffen waren.

6.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Be
trieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung 
von Abfällen.

6.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versiche
rungsnehmer erzeugte oder gelieferte Abfälle nach Auslie
ferung entstehen.

6.8 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch 
verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnun
gen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten be
hördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Um
weltschutz dienen, abweichen.
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6.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch 
verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom 
Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik 
einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen 
für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen 
oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparatu
ren bewusst nicht ausführen.

6.10 Ansprüche

- wegen Bergschäden (i. S. d. § 114 BBergG), soweit 
es sich um die Beschädigung von Grundstücken, de
ren Bestandteilen und Zubehör handelt;

- wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (i. S. d. § 114 
BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und Koh
lensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen.

6.11 Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der 
Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhal
tens.

6.12 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegs
ereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, 
inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder un
mittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher 
Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere 
Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt ha
ben.

6.13 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsneh
mer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte 
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraft
fahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen.
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Ge
brauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die 
sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in An
spruch genommen werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher
ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Ver
sicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versi
cherten.
Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Perso
nen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und 
Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch i. S. dieser Bestim
mung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer 
dieses Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei 
nicht in Betrieb gesetzt wird.
Falls im Rahmen und Umfang des Vertrags eine abwei
chende Regelung getroffen wurde, gilt dieser Ausschluss 
insoweit nicht.

6.14 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsneh
mer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte 
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- 
oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als Hal
ter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in An
spruch genommen werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher
ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Ver
sicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versi
cherten.

Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Liefe
rung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für 
Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich 
für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den 
Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren,

- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Über
holung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raum
fahrzeugen oder deren Teilen,

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, 
der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen sowie 
wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeu
ge.

6.15 Ansprüche wegen genetischer Schäden.

6.16 Ansprüche, die entstehen,

- bei Abbruch- und Einreißarbeiten in einem Umkreis, 
dessen Radius der Höhe des einzureißenden Bau
werks entspricht

- bei Sprengungen an Immobilien in einem Umkreis 
von weniger als 150 m.

6.17 Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbe
sondere punitive oder exemplary damages.

6.18 Ansprüche nach den Artikeln 1792 ff. und den damit im 
Zusammenhang stehenden Regressansprüchen nach Arti
kel 1231-1 des französischen Code Civil oder gleicharti
ger Bestimmungen anderer Länder.

6.19 Ansprüche wegen Schäden im Zusammenhang mit As
best.

7 Versicherungssummen/Maximierung/Serienschadenklau
sel/Selbstbeteiligung

Es gilt die im Versicherungsschein ausgewiesene Deckungs
summe.

Diese Deckungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung 
des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versiche
rungsjahres. Für den Umfang der Leistung des Versicherers bil
det die angegebene Versicherungssumme die Höchstgrenze 
bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der 
Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Per
sonen erstreckt.

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintreten
de Versicherungsfälle durch

- dieselbe Umwelteinwirkung

- mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhenden 
Umwelteinwirkungen

- mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhen
den Umwelteinwirkungen, wenn zwischen gleichen Ursa
chen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher, 
Zusammenhang besteht

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versi
cherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungs
fälle als eingetreten gilt. Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.

Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Versiche
rungsfall mit  1.000 Euro.

8 Nachhaftung

8.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständi
gen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos 
oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versi
cherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz 
für solche Personen-, Sach- oder gem. Ziffer 1.1 mitversi
cherte Vermögensschäden weiter, die während der Wirk
samkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeit
punkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:

- Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von drei 
Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versiche
rungsverhältnisses an gerechnet.

- Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte 
Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung 
des Versicherungsverhältnisses geltenden Versiche
rungsumfangs, und zwar in Höhe des unverbrauchten 
Teils der Versicherungssumme des Versicherungsjah
res, in dem das Versicherungsverhältnis endet.

8.2 Die Regelung der Ziffer 8.1 gilt für den Fall entsprechend, 
dass während der Laufzeit des Versicherungsverhältnis
ses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maß
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gabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicher
ten Risikos abzustellen ist.

9 Versicherungsfälle im Ausland

9.1 Eingeschlossen sind im Umfang von Ziffer 1 dieser Bedin
gungen - abweichend von Ziffer 7.9 AHB - auch im Aus
land eintretende Versicherungsfälle,

- die auf eine Umwelteinwirkung im Inland oder eine Tä
tigkeit im Sinne der Ziffer 3 im Inland zurückzuführen 
sind. Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne der Ziffer 3 nur, 
wenn die Anlagen oder Teile nicht ersichtlich für das 
Ausland bestimmt waren;

- aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnah
me an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märk
ten.

9.2 Nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung sind einge
schlossen im Umfang von Ziffer 1 dieser Bedingungen - 
abweichend von Ziffer 7.9 AHB - auch im Ausland eintre
tende Versicherungsfälle, die auf die sonstige Montage, 
Demontage, Instandhaltung, Wartung oder sonstigen Tä
tigkeiten zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im 
Ausland erfolgen.

Der Versicherungsschutz besteht nur für solche Perso
nen- und Sachschäden, die Folgen einer plötzlichen und 
unfallartigen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebs 
sind. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls 
gem. Ziffer 5 werden nicht ersetzt.

Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der 
Haftpflicht für im Ausland gelegene Anlagen oder Betriebs
stätten, z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, 
Läger und dgl.

9.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Arbeitsun
fällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom Ver
sicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit 
der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind. 

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche ge
gen den Versicherungsnehmer und die mitversicherten 
Personen aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die 
den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches VII unterlie
gen (siehe Ziffer 7.9 AHB).

9.4 Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtli
chen und außergerichtlichen Abwehr der von einem Drit
ten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere An
walts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, 
werden als Leistungen auf die Versicherungssumme an
gerechnet. 

9.5 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäi
schen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver
pflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als er
füllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäi
schen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewie
sen ist.

9.6 Bei Versicherungsfällen, die vor US-amerikanischen oder 
kanadischen Gerichten und /oder nach US-amerikani
schem oder kanadischem Recht geltend gemacht wer
den, beteiligt sich der Versicherungsnehmer an jedem 
Schadensfall mit 10 Prozent, mindestens 2.500 Euro, 
höchstens 50.000 Euro. Kosten gelten als Schadenser
satzleistungen. 

9.7 Dies gilt auch für inländische Versicherungsfälle, die je
doch im Ausland geltend gemacht werden.

C Allgemeine Versicherungsbedingungen für die 
Umweltschadensversicherung (Umweltscha
den-Basisversicherung)

I. Grunddeckung

1 Gegenstand der Versicherung

1.1 Versichert ist die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen 
Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß Umweltscha
densgesetz zur Sanierung von Umweltschäden. Umwelt
schaden ist eine

- Schädigung von geschützten Arten und natürlichen 
Lebensräumen,

- Schädigung der Gewässer,

- Schädigung des Bodens.

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versi
cherungsnehmer von einer Behörde oder einem sonsti
gen Dritten auf Erstattung der Kosten für Sanierungsmaß
nahmen/Pflichten der oben genannten Art in Anspruch ge
nommen wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der 
Versicherungsnehmer auf öffentlich-rechtlicher oder privat
rechtlicher Grundlage in Anspruch genommen wird.

Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch 
solche gegen den Versicherungsnehmer gerichteten An
sprüche, die auch ohne das Bestehen des Umweltscha
densgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungs
richtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Umset
zungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe
stimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versiche
rungsnehmer geltend gemacht werden könnten. Versiche
rungsschutz für derartige Ansprüche kann ausschließlich 
über eine Betriebs-, Berufs- oder Umwelt-Haftpflichtversi
cherung vereinbart werden.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende Risi
ken und Tätigkeiten:

1.1.1 Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf ei
genen oder fremden Grundstücken, sofern sie 
nicht unter die Ziffer 2.1 bis 2.5 fallen,

1.1.2 Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die 
nicht von Ziffer 1.1.3 umfasst sind, nach Inverkehr
bringen,

1.1.3 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, De
montage, Instandhaltung und Wartung von Anla
gen gemäß Ziffer 2.1 bis 2.5 oder Teilen, die er
sichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, 
wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inha
ber der Anlagen ist.

1.1.4 Abweichend von Ziffer 2.1 und Ziffer 2.4 erstreckt 
sich der Versicherungsschutz nach Ziffer 1.1 
auch auf:

1.1.4.1 Betriebsmittel in nicht versicherungspflich
tigen Kraftfahrzeugen, Arbeitsmaschinen 
und Wasserfahrzeugen, sofern diese vom 
Versicherungsschutz im Rahmen der Be
triebs- und Berufshaftpflichtversicherung 
erfasst sind.

1.1.4.2 Kleingebinde bis 500 Liter/Kilogramm je 
Einzelgebinde, sofern die Gesamtmenge 
aller Einzelgebinde eine Gesamtmenge 
von 10.000 Liter/Kilogramm je Betriebs
stätte nicht übersteigt.

Wird jedoch diese Mengenschwelle über
schritten, erlischt diese Sondervereinba
rung vollständig. Der Versicherungs
schutz bedarf dann besonderer Vereinba
rung. 
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1.1.4.3 Öl-, Benzin-, Fett- und Amalgamabschei
der.

1.1.4.4 Heizöl/Diesel/Benzin-Tanks für den Eigen
bedarf bis 30.000 Liter Gesamtmenge 
bzw. Flüssiggastanks für den Eigenbedarf 
bis 3.000 Kilogramm. 

Wird jedoch diese Mengenschwelle über
schritten, erlischt diese Sondervereinba
rung vollständig. Der Versicherungs
schutz bedarf dann besonderer Vereinba
rung. 

1.2 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht

1.2.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsneh
mers und solcher Personen, die er zur Leitung 
oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebs 
oder eines Teils desselben angestellt hat, in die
ser Eigenschaft.

1.2.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schä
den, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Ver
richtungen für den Versicherungsnehmer verursa
chen.

1.3 Kraftfahrzeuge, Arbeitsmaschinen und Anhänger

a) Kraftfahrzeuge und Arbeitsmaschinen

Weiterhin mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers aus dem Halten und/oder 
Gebrauch von nicht zulassungs- und nicht versiche
rungspflichtigen Fahrzeugen, sofern es sich handelt 
um:

- Kfz mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter 
Höchstgeschwindigkeit; 

- Hub- und Gabelstapler mit mehr als 6 km/h und 
nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstge
schwindigkeit;

- selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr 
als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindig
keit;

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das 
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsbe
rechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsneh
mer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahr
zeug nicht von einem unberechtigten Fahrer ge
braucht wird. Der Fahrer des Fahrzeugs darf das 
Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur 
mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der 
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sor
gen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer be
nutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis 
hat.

b) Anhänger

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi
cherungsnehmers aus dem Halten und/oder Ge
brauch von nicht zulassungs- und nicht versicherungs
pflichtigen Anhängern.

1.4 Wasserfahrzeuge

Mitversichert ist - abweichend von Ziffer 10.14 - die ge
setzliche Haftpflicht aus dem Besitz, Halten und dem er
laubten Gebrauch von folgenden nicht versicherungs
pflichtigen Wasserfahrzeugen, sofern diese vom Versiche
rungsschutz im Rahmen der Betriebs- und Berufshaft
pflichtversicherung erfasst sind:

a) Schlauch-, Paddel- und Ruderboote, Flöße, Schuten, 
Kajaks, Kanus, Kanadier, Surfbretter, Windsurfbretter, 
Kitesurf-Ausrüstung;

b) Segelboote mit einer Segelfläche bis 30 qm, auch mit 
Hilfs- oder Außenbordmotoren bis 25 PS/18 kW;

c) Motorboote bis 25 PS/18 KW. 

2 Risikobegrenzungen

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Umwelt
schäden aus

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, 
gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, 
zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten 
(WHG-Anlagen).

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 
zum UHG (UHG-Anlagen).

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Um
weltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmi
gungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich 
nicht um WHG- oder UHG-Anlagen handelt (sonstige de
klarierungspflichtige Anlagen).

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Ein
bringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder 
Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physikali
sche, chemische oder biologische Beschaffenheit des 
Wassers verändert wird, durch den Versicherungsnehmer 
(Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 
zum UHG (UHG-Anlagen).

3 Betriebsstörung

3.1 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umwelt
schäden, die unmittelbare Folge einer plötzlichen und un
fallartigen, während der Wirksamkeit des Versicherungs
vertrags eingetretenen Störung des bestimmungsgemä
ßen Betriebs des Versicherungsnehmers oder des Dritten 
sind (Betriebsstörung).

3.2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im 
Rahmen der Ziffer 1.1.2 Versicherungsschutz für Umwelt
schäden durch hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse. 
Das Gleiche gilt im Rahmen der Ziffer 1.1.1 für Umwelt
schäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen Um
gang von oder mit Erzeugnissen Dritter i. S. v. Ziffer 
1.1.2. Versicherungsschutz besteht in den Fällen der Sät
ze 1 und 2 ausschließlich dann, wenn der Umweltscha
den auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instrukti
onsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch 
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im 
Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach 
dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte er
kannt werden können (Entwicklungsrisiko).

4 Leistungen der Versicherung

4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der gesetz
lichen Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter Inan
spruchnahme und die Freistellung des Versicherungsneh
mers von berechtigten Sanierungs- und Kostentragungs
verpflichtungen gegenüber der Behörde oder einem sons
tigen Dritten.

Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflich
tungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund 
Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder 
Vergleichs zur Sanierung- und Kostentragung verpflichtet 
ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkennt
nisse oder Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer oh
ne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder ge
schlossen worden sind, binden den Versicherer nur, so
weit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Ver
gleich bestanden hätte.
Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des 
Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den 
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Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versiche
rungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des 
Dritten freizustellen.

4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwick
lung des Schadens oder der Abwehr unberechtigter Inan
spruchnahme durch die Behörde oder einen sonstigen 
Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Na
men des Versicherungsnehmers abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwal
tungsverfahren oder Rechtsstreit über Sanierungs- oder 
Kostentragungsverpflichtungen gegen den Versicherungs
nehmer, ist der Versicherer zur Verfahrens- und Prozess
führung bevollmächtigt. Er führt das Verwaltungsverfah
ren oder den Rechtsstreit im Namen des Versicherungs
nehmers.

4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltscha
dens/Umweltdelikts, der/das eine unter den Versiche
rungsschutz fallende Sanierungs- und Kostentragungsver
pflichtung zur Folge haben kann, die Bestellung eines Ver
teidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versiche
rer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer 
die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm beson
ders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

5 Versicherte Kosten

Versichert sind im Rahmen des in Ziffer 4.1 geregelten Leis
tungsumfangs nachfolgende Kosten einschließlich notwendiger 
Gutachter-, Sachverständigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwal
tungsverfahrens- und Gerichtskosten

5.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, na
türlichen Lebensräumen oder Gewässern

5.1.1 die Kosten für die "primäre Sanierung", d. h. für 
Sanierungsmaßnahmen, die die geschädigten na
türlichen Ressourcen und/oder beeinträchtigten 
Funktionen ganz oder annähernd in den Aus
gangszustand zurückversetzen;

5.1.2 die Kosten für die "ergänzende Sanierung", d.h. 
für Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf die natür
lichen Ressourcen und/oder Funktionen, mit de
nen der Umstand ausgeglichen werden soll, dass 
die primäre Sanierung nicht zu einer vollständi
gen Wiederherstellung der geschädigten natürli
chen Ressourcen und/oder Funktionen führt; 

5.1.3 die Kosten für die "Ausgleichssanierung", d.h. für 
die Tätigkeiten zum Ausgleich zwischenzeitlicher 
Verluste natürlicher Ressourcen und/oder Funktio
nen, die vom Zeitpunkt des Eintretens des Scha
dens bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem die 
primäre Sanierung ihre Wirkung vollständig entfal
tet hat. "Zwischenzeitliche Verluste" sind Verlus
te, die darauf zurückzuführen sind, dass die ge
schädigten natürlichen Ressourcen und/oder 
Funktionen ihre ökologischen Aufgaben oder ihre 
Funktionen für andere natürliche Ressourcen 
nicht erfüllen können, solange die Maßnahmen 
der primären bzw. der ergänzenden Sanierung ih
re Wirkung nicht entfaltet haben.

Die Kosten für die Ausgleichssanierung werden 
im Rahmen der vereinbarten Versicherungssum
me und der Jahreshöchstersatzleistung bis zu ei
nem Gesamtbetrag von 20 Prozent der vereinbar
ten Versicherungssumme ersetzt.

5.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: die Kos
ten für die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest si
cherstellen, dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, 
kontrolliert, eingedämmt oder vermindert werden, so dass 
der geschädigte Boden unter Berücksichtigung seiner 
zum Zeitpunkt der Schädigung gegebenen gegenwärtigen 
oder zugelassenen zukünftigen Nutzung kein erhebliches 

Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesund
heit mehr darstellt.

6 Erhöhungen und Erweiterungen

6.1 Für Risiken der Ziffer 1.1.4 besteht kein Versicherungs
schutz für Erhöhungen und Erweiterungen. Der Versiche
rungsschutz umfasst aber mengenmäßige Veränderun
gen von Stoffen innerhalb der unter Ziffer 1.1.4 versicher
ten Risiken und innerhalb der dort genannten Mengen
schwellen. 

Die gesetzlichen Regelungen des Versicherungsvertrags
gesetzes zur Gefahrerhöhung bleiben unberührt.

6.2 Für Risiken gemäß Ziffer 1.1.1 bis 1.1.3 umfasst der Versi
cherungsschutz Erhöhungen oder Erweiterungen der im 
Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebe
nen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten 
oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- 
oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die 
der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterlie
gen.

6.3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhun
gen des versicherten Risikos durch Änderung bestehen
der oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, soweit es sich 
hierbei um Rechtsvorschriften auf der Grundlage der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt und diese 
nicht Vorschriften zur Versicherungs- oder Deckungsvor
sorgepflicht zum Gegenstand haben. Der Versicherer 
kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von 
Ziffer 26 kündigen.

7 Neue Risiken

7.1 Für Risiken gemäß Ziffer 1.1.1 bis 1.1.3, die nach Ab
schluss des Vertrags neu entstehen, besteht sofort Versi
cherungsschutz im Rahmen des Vertrags und der verein
barten Versicherungssumme.

7.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforde
rung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines 
Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der 
Beitragsrechnung erfolgen.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko an
gezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu bewei
sen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versi
cherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu 
dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

7.3 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen 
angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Eini
gung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von 
einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, 
entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rück
wirkend ab dessen Entstehung.

7.4 Die Regelung der Versicherung neuer Risiken gemäß Zif
fer 7.1 bis 7.3 gilt nicht für Risiken

- aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahr
zeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versiche
rungspflicht unterliegen;

- aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von 
Bahnen; 

- die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 
unterliegen;

- die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb 
im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen 
zu versichern sind. 
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8 Versicherungsfall

Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung des 
Umweltschadens durch den Versicherungsnehmer, die zustän
dige Behörde oder einen sonstigen Dritten. Der Versicherungs
fall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetre
ten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeit
punkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder eine 
Pflicht zur Vornahme von Sanierungsmaßnahmen erkennbar 
war.

9 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls

9.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versiche
rungsfall eingetreten ist,

(1) für die Versicherung nach Ziffer 1.1.1 nach einer Be
triebsstörung beim Versicherungsnehmer oder Dritten 
– in den Fällen der Ziffer 3.2 auch nach behördlicher 
Anordnung ohne Vorliegen einer Betriebsstörung;

(2) für die Versicherung nach Ziffer 1.1.2 nach einer Be
triebsstörung bei Dritten – in den Fällen der Ziffer 3.2 
auch nach behördlicher Anordnung ohne Vorliegen ei
ner Betriebsstörung; 

(3) für die Versicherung nach Ziffer 1.1.3 nach einer Be
triebsstörung bei Dritten; 

Aufwendungen des Versicherungsnehmers – oder soweit 
versichert des Dritten gemäß (1) bis (3) – für Maßnahmen 
zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeid
bar eintretenden Umweltschadens. Die Feststellung der 
Betriebsstörung oder die behördliche Anordnung müssen 
in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maß
geblich der frühere Zeitpunkt ist.

9.2 Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder be
hördlichen Anordnungen i. S. d. Ziffer 9.1 werden unter 
den dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der 
Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch den 
Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme 
durch die Behörde ausgeführt werden.

9.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

9.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen 
Störung des Betriebs oder eine behördliche An
ordnung unverzüglich anzuzeigen und

alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendun
gen auf den Umfang zu begrenzen, der notwen
dig und objektiv geeignet ist, den Schadenseintritt 
zu verhindern oder den Schadensumfang zu min
dern und 

auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Wider
spruch gegen behördliche Anordnungen einzule
gen

oder

9.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen 
abzustimmen.

9.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 9.3 
genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im 
Rahmen des für Aufwendungen gemäß Ziffer 9 vereinbar
ten Gesamtbetrags nur die notwendigen und objektiv ge
eigneten Aufwendungen ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 9.3 
genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Ver
sicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und ob
jektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende Aufwen
dungen in einem der Schwere des Verschuldens des Ver
sicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kür
zen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum 
Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv geeig

neten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen ver
pflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursäch
lich ist.

9.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Ver
sicherungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung 
bis zu einem Gesamtbetrag von 20 Prozent der vereinbar
ten Deckungssumme je Störung des Betriebs oder be
hördlicher Anordnung ersetzt.

Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Versi
cherungsfall mit 1.000 Euro.

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahme zu einem 
Schaden, so werden die vom Versicherer ersetzten Auf
wendungen auf die für den Versicherungsfall maßgeben
de Versicherungssumme angerechnet, es sei denn, dass 
der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahres
höchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres 
die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich ge
mindert hat.

9.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – 
auch soweit sie sich mit Aufwendungen i. S. v. Ziffer 9.1 
decken – zur Erhaltung, Reparatur, Nachrüstung, Siche
rung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstü
cken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste 
und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die 
früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungsneh
mers standen, auch für solche, die der Versicherungsneh
mer hergestellt oder geliefert hat.

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr 
oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden 
versicherten Umweltschadens, falls nicht betroffene Be
triebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versi
cherungsnehmers beeinträchtigt werden müssen. Eintre
tende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

10 Nicht versicherte Tatbestände 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt:

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schä
den, unabhängig davon, ob diese bereits erhebliche nachteilige 
Auswirkungen auf den Erhaltungszustand von Arten und natürli
chen Lebensräumen oder Gewässer haben oder eine Gefahr 
für die menschliche Gesundheit darstellen,

10.1 die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) des 
Versicherungsnehmers eintreten, die im Eigentum des 
Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm ge
mietet, geleast, gepachtet, geliehen sind oder durch ver
botene Eigenmacht erlangt wurden. Dies gilt auch, soweit 
es sich um dort befindliche geschützte Arten oder natürli
che Lebensräume handelt.

10.2 am Grundwasser.

10.3 infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwas
sers oder seines Fließverhaltens. 

10.4 die vor Beginn des Versicherungsvertrags eingetreten 
sind.

10.5 die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer 
nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstü
cke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt 
bereits kontaminiert waren.

10.6 die im Ausland eintreten.

10.7 die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim 
Umgang mit Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, ab
tropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch 
ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer oder in 
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die Luft gelangen. Dies gilt nicht, soweit solche Vorgänge 
auf einer Betriebsstörung beruhen.

10.8 die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige 
oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt 
entstehen.

10.9 durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Frei
setzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stall
dung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämp
fungsmitteln, es sei denn, dass diese Stoffe durch plötzli
che und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und 
unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe 
durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden 
oder in andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz 
des Versicherungsnehmers stehen.

10.10 die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeug
nisse zurückzuführen sind.

10.11 die zurückzuführen sind auf

(1) gentechnische Arbeiten,

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

(3) Erzeugnisse, die

- Bestandteile aus GVO enthalten

- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

10.12 infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger 
Entsorgung von Abfällen ohne die dafür erforderliche be
hördliche Genehmigung, unter fehlerhafter oder unzurei
chender Deklaration oder an einem Ort, der nicht im er
forderlichen Umfang dafür behördlich genehmigt ist.

10.13 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Ein
richtungen zur Endablagerung von Abfällen.

10.14 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder 
eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch 
den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeug
anhängers verursachen.

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die 
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für 
die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs 
in Anspruch genommen werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher
ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein 
Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen 
Versicherten.

Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Perso
nen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger 
und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch i. S. dieser Be
stimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Be
sitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei 
nicht in Betrieb gesetzt wird.

Falls im Rahmen und Umfang dieses Vertrags eine ab
weichende Regelung getroffen wurde, gilt dieser Aus
schluss insoweit nicht.

10.15 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder 
eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch 
den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursa
chen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- 
oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen werden. 

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher
ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein 
Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen 
Versicherten.

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen 
Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus

- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lie
ferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen 
für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile er
sichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeu
gen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge 
bestimmt waren;

- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, 
Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder 
Raumfahrzeugen oder deren Teilen.

10.16 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die 
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi
cherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, 
dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an 
den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen An
ordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz 
dienen, abweichen.

10.17 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die 
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi
cherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, 
dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller ge
gebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhalten
den Richtlinien oder Gebrauchsanweisung für Anwen
dung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder War
tungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen be
wusst nicht ausführen.

10.18 durch Bergbaubetrieb i. S. d. Bundesberggesetz.

10.19 die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindse
ligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, General
streik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen 
oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das Glei
che gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich 
elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

10.20 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die 
Personen richten, die den Schaden vorsätzlich herbeige
führt haben.

10.21 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die 
Personen richten, die den Schaden dadurch verursacht 
haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit 
oder Schädlichkeit 

- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 

- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

10.22 soweit diese Pflichten oder Ansprüche aufgrund vertrag
licher Vereinbarung oder Zusage über die gesetzliche 
Verpflichtung des Versicherungsnehmers hinausgehen.

10.23 die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer ge
hörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere 
entstanden sind. Es besteht Versicherungsschutz, wenn 
der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vor
sätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

10.24 durch den Betrieb von Kernenergieanlagen.

10.25 aus Herstellung, Verarbeitung und Beförderung von 
Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwe
cken sowie aus dem Veranstalten oder Abbrennen von 
Feuerwerken.

10.26 aus Anlass von Sprengungen, soweit diese in einem 
Umkreis von weniger als 150 Meter entstehen.  

10.27 aus Anlass von Abbruch- und Einreißarbeiten, soweit 
diese in einem Umkreis entstehen, dessen Radius der 
Höhe des einzureißenden Bauwerks entspricht.
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11 Versicherungssummen/Maximierung/Serienschadenklau
sel/Selbstbeteiligung

11.1 Es gilt die im Versicherungsschein ausgewiesene Versi
cherungssumme.

Diese Versicherungssumme bildet auch die Höchstersatz
leistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres.

11.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die 
angegebene Versicherungssumme die Höchstgrenze bei 
jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich 
der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungs- 
oder ersatzpflichtige Personen erstreckt. Sämtliche Kos
ten gemäß Ziffer 5 werden auf die Versicherungssumme 
angerechnet.

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung ein
tretende Versicherungsfälle durch

- dieselbe Einwirkung auf die Umwelt,

- mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhen
de Einwirkungen auf die Umwelt,

- mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beru
hende Einwirkungen auf die Umwelt, wenn zwischen 
den gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere 
sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht, 
oder

- die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein 
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Ver
sicherungsfälle als eingetreten gilt.

11.3 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungs
fall von den gemäß Ziffer 5 versicherten Kosten 
1.000 Euro selbst zu tragen. Der Versicherer ist auch in 
diesen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung 
und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme ver
pflichtet.

11.4 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 
Anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Ver
gleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, 
hat der Versicherer für den von der Weigerung an entste
henden Mehraufwand an Kosten gemäß Ziffer  5 und Zin
sen nicht aufzukommen.

12 Nachhaftung

12.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständi
gen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos 
oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versi
cherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz 
für solche Umweltschäden weiter, die während der Wirk
samkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeit
punkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:

- Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von drei 
Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versiche
rungsverhältnisses an gerechnet. 

- Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte 
Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung 
des Versicherungsverhältnisses geltenden Versiche
rungsumfangs, und zwar in Höhe des unverbrauchten 
Teils der Versicherungssumme des Versicherungsjah
res, in dem das Versicherungsverhältnis endet. 

12.2 Die Regelung der Ziffer 12.1 gilt für den Fall entspre
chend, dass während der Laufzeit des Versicherungsver
hältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit 
der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des 
versicherten Risikos abzustellen ist.

13 Versicherungsfälle im Ausland

13.1 Versichert sind abweichend von Ziffer 10.6 im Umfang die
ses Versicherungsvertrags im Geltungsbereich der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versi
cherungsfälle,

- die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage 
oder eine Tätigkeit im Inland i. S. d. Ziffer 1.1.1 bis 
1.1.4 zurückzuführen sind. Dies gilt für Tätigkeiten 
i. S. d. Ziffer 1.1.2 und 1.1.3 nur, wenn die Anlagen 
oder Teile oder Erzeugnisse nicht ersichtlich für das 
Ausland bestimmt waren.

- aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnah
me an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märk
ten gemäß Ziffer 1.1.1. 

Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Zif
fer 1.1 auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationa
len Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, so
fern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. 
EU-Richtlinie nicht überschreiten.

13.2 Nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung sind versichert 
im Umfang dieses Versicherungsvertrags im Geltungsbe
reich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) ein
tretende Versicherungsfälle,

13.2.1 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung 
von Anlagen oder Teilen i. S. v. Ziffer 1.1.3 oder 
Erzeugnisse i. S. v. Ziffer 1.1.2 zurückzuführen 
sind, wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnis
se ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;

13.2.2 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung 
oder Wartung von Anlagen oder Teilen i. S. v. Zif
fer 1.1.3 zurückzuführen sind, wenn diese Tätig
keiten im Ausland erfolgen;

13.2.3 die auf die sonstige Montage, Demontage, In
standhaltung, Wartung oder sonstige Tätigkeiten 
gemäß Ziffer 1.1.1 zurückzuführen sind, wenn die
se Tätigkeiten im Ausland erfolgen.

13.3 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung für im 
Ausland gelegener Anlagen oder Betriebsstätten, z. B. 
Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und 
dgl.

13.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäi
schen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver
pflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als er
füllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäi
schen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewie
sen ist.

Beginn des Versicherungsschutzes

14 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsneh
mer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne 
von Ziffer 15.1 und 15.2 zahlt.

15 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einma
liger Beitrag

15.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach 
Zugang des Versicherungsscheins fällig, jedoch nicht vor 
dem im Versicherungsschein angegebenen Versiche
rungsbeginn.
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, 
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gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahres
beitrags.

15.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach 
Nr. 15.1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so 
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange 
die Zahlung nicht bewirkt ist. 
Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versi
cherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat.

15.3 Leistungsfreiheit des Versicherers

Ist der erste oder einmalige Beitrag bei Eintritt des Versi
cherungsfalls nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam 
gemacht hat.

Der Versicherer wird nicht leistungsfrei, wenn der Versi
cherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat.

16 Fälligkeit der Folgebeiträge; Folgen verspäteter Zahlung

16.1 Fälligkeit der Folgebeiträge

Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten 
Zeitpunkt fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im 
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung ange
gebenen Zeitraums bewirkt ist.

16.2 Verzug

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei 
denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten 
hat.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den 
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

16.3 Zahlungsaufforderung

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kos
ten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindes
tens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist 
nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Bei
trags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die 
Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziffern 16.4 und 16.5 
mit dem Fristablauf verbunden sind.

16.4 Kein Versicherungsschutz

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab die
sem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, 
wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 16.3 da
rauf hingewiesen wurde.

16.5 Kündigung

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versi
cherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 
wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsauf
forderung nach Ziffer 16.3 darauf hingewiesen hat. Hat 
der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungs
nehmer danach innerhalb eines Monats den angemahn
ten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfäl
le, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zah
lung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungs
schutz.

17 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftverfahren

17.1 Rechtzeitige Zahlung

Ist die Einziehung des Beitrags von einer Bankverbindung 
vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Bei
trag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und 
der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung 
nicht widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versiche
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, 
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie un
verzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungs
aufforderung des Versicherers erfolgt.

17.2 Beendigung des Lastschriftverfahrens

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil 
der Versicherungsnehmer das SEPA-Lastschriftmandat 
widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus an
deren Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht einge
zogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig 
Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlan
gen
Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Bei
trags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in 
Textform aufgefordert worden ist.

18 Versicherungsperiode, Ratenzahlung

18.1 Versicherungsperiode

Als Versicherungsperiode gilt der Zeitraum eines Jahres.

18.2 Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden 
Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als ge
stundet. 

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperi
ode werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer 
mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder 
wenn eine Versicherungsleistung fällig wird.

19 Beitragsregulierung

19.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzutei
len, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos 
gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese 
Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Bei
tragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb ei
nes Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen 
und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei un
richtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann 
dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in 
dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschieds 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein 
Verschulden trifft.

19.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsneh
mers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag zum 
Beginn des auf den Zeitpunkt der Veränderung folgenden 
Versicherungsjahres berichtigt (Beitragsregulierung), 
beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeit
punkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der 
vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht 
unterschritten werden. Alle entsprechend Ziffer 19.1 nach 
dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen 
und Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berück
sichtigt.

Für das abgelaufene Versicherungsjahr erfolgt keine 
Nacherhebung oder Rückerstattung von Beiträgen.

19.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mit
teilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die 
Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe 
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des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten 
Beitrags verlangen. Werden die Angaben nachträglich ge
macht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Ver
sicherungsnehmer zu viel gezahlter Beitrag wird nur zu
rückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Mona
ten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrags er
folgten.

19.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwen
dung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für 
mehrere Jahre.

20 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

20.1 Allgemeiner Grundsatz

Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem 
Versicherer nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz be
standen hat.

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi
cherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den 
er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung 
nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem 
der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis er
langt hat.

20.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, An
fechtung und fehlendem versicherten Interesse

20.2.1 Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, sei
ne Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen zu 
widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil 
der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass 
der Versicherungsnehmer in einer Belehrung auf 
das Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Wider
rufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen 
wurde und zugestimmt hat, dass der Versiche
rungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat 
der Versicherer zusätzlich den für das erste Versi
cherungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten; dies 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistun
gen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch 
genommen hat.

20.2.2 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt 
des Versicherers beendet, weil der Versicherungs
nehmer Gefahrumstände, nach denen der Versi
cherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt 
hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer 
der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rück
trittserklärung zu.
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt 
des Versicherers beendet, weil der einmalige 
oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt 
worden ist, so steht dem Versicherer eine ange
messene Geschäftsgebühr zu.

20.2.3 Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfech
tung des Versicherers wegen arglistiger Täu
schung beendet, so steht dem Versicherer der 
Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungs
erklärung zu.

20.2.4 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung 
des Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte In
teresse bei Beginn der Versicherung nicht besteht 
oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, 
die für ein künftiges Unternehmen oder für ein an
deres künftiges Interesse genommen ist, nicht ent
steht. Der Versicherer kann jedoch eine angemes
sene Geschäftsgebühr verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehen
des Interesse in der Absicht versichert, sich da
durch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versiche

rer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

21 Beitragsanpassung

21.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsanpas
sung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatz
summe berechnet werden, findet keine Beitragsanpas
sung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von 
der Art der Beitragsberechnung der Beitragsanpassung.

21.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wir
kung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen 
Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durch
schnitt der Schadenszahlungen aller zum Betrieb der All
gemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versiche
rer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder ver
mindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die 
nächstniedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als 
Schadenszahlungen gelten dabei auch die speziell durch 
den einzelnen Schadensfall veranlassten Ausgaben für 
die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleis
tungen.

Durchschnitt der Schadenszahlungen eines Kalenderjah
res ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Scha
denszahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen 
Zeitraum neu angemeldeten Schadensfälle.

21.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im 
Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbei
trag um den sich aus Ziffer 21.2 ergebenden Prozentsatz 
zu verändern (Beitragsanpassung). Der veränderte Folge
jahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der 
nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben.

Hat sich der Durchschnitt der Schadenszahlungen des 
Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um 
einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den 
der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziffer 21.2 er
mittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag 
nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durch
schnitt seiner Schadenszahlungen nach seinen unterneh
menseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; 
diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die 
sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

21.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 21.2 oder 21.3 unter 5 
Prozent, entfällt eine Beitragsanpassung. Diese Verände
rung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichti
gen.

Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung

22 Dauer und Ende des Vertrags

22.1 Vertragsdauer

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebe
ne Zeit abgeschlossen.

22.2 Stillschweigende Verlängerung

Der Vertrag verlängert sich um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kün
digung zugegangen ist.

22.3 Vertragsbeendigung

Bei Verträgen gegen Einmalbeitrag endet der Vertrag, oh
ne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen 
Zeitpunkt.
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des 
dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres kündi
gen; die Kündigung muss dem Versicherer spätestens 
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drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs
jahres zugegangen sein.

23 Wegfall des versicherten Risikos

Der Vertrag endet zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
davon Kenntnis erhält, dass das versicherte Interesse nach 
dem Beginn der Versicherung weggefallen ist.

24 Kündigung nach Beitragsanpassung

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsanpassung ge
mäß Ziffer 21.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungs
schutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versiche
rungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei
lung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch 
zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirk
sam werden sollte.

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung 
auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss 
dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem 
Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen.

Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündi
gungsrecht.

25 Kündigung nach Versicherungsfall

25.1 Kündigungsrecht

Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, 
wenn

- vom Versicherer eine Zahlung von Sanierungskosten 
geleistet wurde oder

- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen un
ter den Versicherungsschutz fallenden Anspruch auf 
Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnah
men/Pflichten gerichtlich zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens ei
nen Monat nach der Zahlung von Sanierungskosten oder 
der Zustellung der Klage in Textform zugegangen sein.

25.2 Kündigung des Versicherungsnehmers

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens je
doch zum Ablauf der laufenden Versicherungsperiode, 
wirksam wird.

25.3 Kündigung des Versicherers

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

26 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen

26.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversiche
rung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an 
Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dau
er seines Eigentums sich aus dem Versicherungsverhält
nis ergebenden Rechte und Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines 
Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen 
Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.

26.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle

- durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit ei
ner Frist von einem Monat,

- durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit so
fortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode

in Textform gekündigt werden.

26.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn

- der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von 
dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Über
gang auf den Dritten Kenntnis erlangt;

- der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem 
Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis 
zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an beste
hen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung 
Kenntnis erlangt.

26.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer lau
fenden Versicherungsperiode und wird das Versicherungs
verhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Versiche
rungsnehmer und der Dritte für den Versicherungsbeitrag 
dieser Periode als Gesamtschuldner.

26.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer 
durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Drit
ten unverzüglich anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht be
steht kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs
fall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in 
dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müs
sen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer beste
henden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hät
te.

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für 
alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der 
Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Ver
sicherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht 
keinen Gebrauch gemacht hat.

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzei
gepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräuße
rung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzei
ge hätte zugehen müssen.

27 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder 
Erlasses von Rechtsvorschriften

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung be
stehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versi
cherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhal
tung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündi
gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von 
dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer 
von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

28 Mehrfachversicherung

28.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in 
mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.

28.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, 
ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann 
er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrags ver
langen.

28.3 Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem 
die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer 
zugeht.
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Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

29 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsneh
mers

29.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahr
erhebliche Umstände

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge
fahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen der 
Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Ent
schluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungs
nehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als 
nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannah
me der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Sat
zes 1 stellt.

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, 
auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, 
den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt 
abzuschließen.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs
nehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerhebli
chen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so 
behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis ge
habt oder dies arglistig verschwiegen.

29.2 Rücktritt

29.2.1 Voraussetzungen des Rücktritts

Unvollständige und unrichtige Angaben zu den ge
fahrerheblichen Umständen berechtigen den Ver
sicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutre
ten.

29.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts

Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder 
sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständi
gen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrläs
sig gemacht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob 
fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kennt
nis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch 
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

29.2.3 Folgen des Rücktritts

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs
schutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versiche
rungsfalls zurück, darf er den Versicherungs
schutz nicht versagen, wenn der Versicherungs
nehmer nachweist, dass der unvollständig oder 
unrichtig angezeigte Umstand weder für den Ein
tritt des Versicherungsfalls noch für die Feststel
lung oder den Umfang der Leistung ursächlich 
war.
Auch in diesem Fall besteht aber kein Versiche
rungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, 
der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittser
klärung abgelaufener Vertragszeit entspricht.

29.3 Kündigung

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vor
satz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Ver
sicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von ei
nem Monat kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versi
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 

Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstän
de, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätte.

29.4 Rückwirkende Vertragsanpassung

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, 
weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeig
ten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlos
sen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlan
gen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. 
Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht 
zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der lau
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um 
mehr als zehn Prozent oder schließt der Versicherer die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versi
cherers fristlos kündigen.

29.5 Ausübung der Rechte des Versicherers

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffern 29.2 bis 29.4 
zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von 
ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. 
Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklä
rung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Be
gründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die 
Monatsfrist nicht verstrichen ist.
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 29.2 
bis 29.4 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer An
zeigepflichtverletzung hingewiesen hat.
Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 29.2 bis 
29.4 genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der An
zeige kannte.

29.6 Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti
ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der 
Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrags 
zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklä
rung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

30 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungs
nehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemesse
ner Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung 
unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. 
Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne wei
teres als besonders gefahrdrohend. 

31 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls

31.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich 
anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kos
tentragungsansprüche erhoben wurden.

Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versi
cherer jeweils unverzüglich und umfassend zu informie
ren über:

- seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz oblie
gende Information an die zuständige Behörde,

- behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung 
oder Sanierung eines Umweltschadens gegenüber 
dem Versicherungsnehmer,

- die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem 
Dritten entstandenen Aufwendungen zur Vermeidung, 
Begrenzung oder Sanierung eines Umweltschadens,

- den Erlass eines Mahnbescheids,
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- eine gerichtliche Streitverkündung,

- die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen 
oder gerichtlichen Verfahrens.

31.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die 
Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Wei
sungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit 
es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem 
Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadens
berichte zu erstatten und ihn bei der Schadensermittlung 
und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die 
nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des 
Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür 
angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

31.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan
spruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördli
ches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbe
scheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, 
hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.

31.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Ver
waltungsbehörden auf Schadensersatz muss der Versi
cherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst 
erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung 
des Versicherers bedarf es nicht.

31.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan
spruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung 
des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versi
cherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers 
einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss 
dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen 
Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur 
Verfügung stellen.

32 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

32.1 Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus 
diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls 
zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag inner
halb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsver
letzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündi
gungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

32.2 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich 
verletzt, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis
tung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegen
heit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in ei
nem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Die voll
ständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers 
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungs
falls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegen
heit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versi
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Oblie
genheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versi
cherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ur
sächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsneh
mer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig da
von, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 32.1 zustehen
des Kündigungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen

33 Mitversicherte Person

33.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprü
che gegen andere Personen als den Versicherungsneh
mer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf 
die Mitversicherten entsprechend anzuwenden. Die Be
stimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4) gel
ten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines 
Mitversicherten entsteht.

33.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist 
neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegen
heiten verantwortlich.

34 Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststel
lung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten 
noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten 
Dritten ist zulässig.

35 Gesetzliche Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in 
dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den 
Anspruch begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit er
langen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versi
cherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmel
dung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung 
des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

36 Zuständiges Gericht

36.1 Klagen gegen den Versicherer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Ver
sicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 
dem Sitz des Versicherers. Ist der Versicherungsnehmer 
eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zustän
dig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit 
der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermange
lung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

36.2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer

- Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müs
sen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei 
dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines ge
wöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versiche
rungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das 
zuständige Gericht nach dem Sitz oder der Niederlassung 
des Versicherungsnehmers.

36.3 Wegzug des Versicherungsnehmers

Verlegt der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz in ei
nen Staat außerhalb der Europäischen Union, Islands, 
Norwegens oder der Schweiz, sind die Gerichte der Bun
desrepublik Deutschland zuständig.

37 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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38 Vollmacht des Versicherungsvertreters

38.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entge
genzunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versiche
rungsvertrags;

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließ
lich dessen Beendigung;

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrags und während des Versicherungsverhältnis
ses.

38.2 Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder de
ren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

39 Sanktionsklausel

Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - 
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf 
die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Han
dels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen 
Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

 

II. Zusatzbaustein 1

1 Umweltschäden auf eigenen Grundstücken

Abweichend von Ziffer I. 10.1 besteht im Rahmen und Umfang 
dieses Vertrags Versicherungsschutz auch für Pflichten oder 
Ansprüche wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensge
setz

- an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, 
die sich auf Grundstücken einschließlich Gewässern befin
den, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, 
standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder 
geliehen sind oder waren.

- an Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmers 
steht, stand oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet 
oder geliehen ist oder war, soweit von diesem Boden Ge
fahren für die menschliche Gesundheit ausgehen. 

- an Gewässern (nicht jedoch Grundwasser), die im Eigen
tum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von 
ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder 
waren.

Soweit es sich hierbei um Grundstücke, Böden oder Gewässer 
handelt, die vom Versicherungsnehmer gemietet, geleast, ge
pachtet oder geliehen sind oder waren, findet Ziffer I. 1.1 letzter 
Absatz dann keine Anwendung, wenn der Versicherungsneh
mer von einer Behörde in Anspruch genommen wird. Das Glei
che gilt, wenn er von einem sonstigen Dritten auf Erstattung 
der diesem auf der Grundlage des Umweltschadensgesetzes 
entstandenen Kosten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim
mungen privatrechtlichen Inhalts in Anspruch genommen wird. 

Der Versicherungsschutz bezieht sich auf alle betrieblich ge
nutzten Grundstücke des Versicherungsnehmers im Inland.

2 Umweltschäden am Grundwasser

Abweichend von Ziffer I. 10.2 besteht Versicherungsschutz 
auch für Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden ge
mäß Umweltschadensgesetz am Grundwasser.

3 Nicht versicherte Tatbestände

Die in Ziffer I. genannten Ausschlüsse finden auch für diesen 
Zusatzbaustein Anwendung. 

Darüber hinaus nicht versichert sind:

3.1 Kosten aus der Dekontamination von Erdreich infolge ei
nes auf Grundstücken, die im Eigentum des Versiche
rungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, ge
least, gepachtet oder geliehen sind oder waren, eingetre
tenen Brands, Blitzschlags, einer Explosion, eines An
pralls oder Absturzes eines Flugkörpers, seiner Teile oder 
seiner Ladung. Dies umfasst auch die Untersuchung oder 
den Austausch von Erdreich, ebenso den Transport von 
Erdreich in eine Deponie und die Ablagerung oder Ver
nichtung von Erdreich. Versicherungsschutz für derartige 
Kosten kann ausschließlich über eine entsprechende 
Sach-/Feuerversicherung vereinbart werden.

3.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die von unterir
dischen Abwasseranlagen ausgehen. 

3.3 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, für die der Ver
sicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsver
trag Ersatz beanspruchen kann. 

4 Deckungssumme

Die Deckungssumme beträgt 1.000.000 Euro je Schadensereig
nis und für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahrs. 
Es erfolgt eine Anrechnung auf die Versicherungssumme für 
Umwelt-Sanierungskosten je Versicherungsfall sowie auf die 
Jahreshöchstersatzleistung.

D Privathaftpflichtversicherung

Versichert ist - soweit beantragt und im Versicherungsschein 
dokumentiert - die Privathaftpflicht, soweit nicht durch eine an
dere Versicherung für dieses Risiko Versicherungsschutz be
steht. 

Die Privathaftpflichtversicherung ist ein rechtlich selbstständi
ger Vertrag. Sie erlischt mit dem Ausscheiden der versicherten 
Person aus dem Betrieb, spätestens jedoch mit Beendigung 
dieses Vertrags.

1 Versichertes Risiko

1.1 Versichert ist im Rahmen der AHB die gesetzliche Haft
pflicht des Versicherungsnehmers als Privatperson aus 
den Gefahren des täglichen Lebens, mit denen üblicher
weise gerechnet werden muss. Keine Gefahr des tägli
chen Lebens in diesem Sinne ist z. B. die Beteiligung an 
einer vorsätzlichen Straftat.

1.2 Nicht versichert sind die Gefahren

1.2.1 eines Betriebes oder Gewerbes, eines Berufes, 
Dienstes, Amtes oder öffentlichen Ehrenamtes 
(zu Ehrenamt siehe Ziff. 11);

1.2.2 einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigun
gen aller Art;

1.2.3 aus Ausübung der Jagd.

1.3 Bei Vereinbarung einer Selbstbeteiligung (siehe Versiche
rungsschein) hat der Versicherungsnehmer diese bei je
dem Schadensereignis selbst zu tragen. Schäden unter
halb der Selbstbeteiligung sind nicht versichert.
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2 Mitversicherte Personen

2.1 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht

2.1.1 des Ehepartners oder eingetragenen Lebenspart
ners des Versicherungsnehmers (Eingetragener 
Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetra
genen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebens
partnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren 
Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten 
lebt. Als eingetragene Lebenspartnerschaften gel
ten auch die den Partnerschaften im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes vergleichbaren 
Partnerschaften nach dem Recht anderer Staa
ten.)

oder (anstelle dessen)

des mit dem Versicherungsnehmer in eheähnli
cher Gemeinschaft lebenden Lebenspartners, so
fern dieser keine eigene Privathaftpflichtversiche
rung besitzt und zum Schadenszeitpunkt beim 
Versicherungsnehmer behördlich gemeldet ist;

2.1.2 ihrer unverheirateten und nicht selbst in einer ein
getragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder 
(auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), sofern 
sie

a) minderjährig sind oder

b) sich noch in einer ununterbrochenen Schul- 
oder sich hieran anschließenden beruflichen 
Erstausbildung befinden (Lehre oder Studi
um, auch unmittelbar an Bachelor- anschlie
ßender Masterstudiengang) oder

c) im Anschluss an die Schulausbildung für die 
Dauer von bis zu zwei Jahren auf einen Aus
bildungs- oder Studienplatz warten und nicht 
oder nur geringfügig erwerbstätig sind oder

d) vor, während oder unmittelbar nach der beruf
lichen Erstausbildung Grundwehr- oder Zivil
dienst (auch freiwilliger Wehrdienst), Bundes
freiwilligendienst oder ein freiwilliges soziales 
oder ökologisches Jahr leisten oder

e) nach Abschluss der beruflichen Erstausbil
dung bis zu ein Jahr arbeitslos sind oder

f) sich in einer zweiten Berufsausbildung (Lehre 
oder Studium) befinden, wenn sie diese spä
testens ein Jahr nach Abschluss der Erstaus
bildung angetreten haben und in der Zwi
schenzeit nicht oder nur geringfügig erwerbs
tätig waren oder

g) geistig oder körperlich behindert oder pflege
bedürftig sind (auch wenn sie in einer Behin
derten- oder Pflegeeinrichtung leben).

Entfallen die Voraussetzungen für die Mitversiche
rung der Kinder (z. B. wegen Heirat oder Ab
schluss der Ausbildung), so besteht Nachversiche
rungsschutz bis zur nächsten Hauptfälligkeit, min
destens aber für sechs Monate. Kommt bis dahin 
keine neue Privathaftpflichtversicherung bei der 
Debeka zustande, so entfällt die Nachversiche
rung rückwirkend;

2.1.3 ihrer Enkelkinder oder minderjährigen Geschwis
ter, sofern sie dauerhaft mit ihnen in häuslicher 
Gemeinschaft leben und nicht anderweitig versi
chert sind. Die Voraussetzungen nach Ziff. 2.1.2 
gelten entsprechend;

2.1.4 der im Haushalt des Versicherungsnehmers le
benden und dort amtlich gemeldeten Eltern und/ 
oder Großeltern des Versicherungsnehmers oder 
des Ehe-/Lebenspartners. Der Versicherungs
schutz bleibt bestehen, wenn die häusliche Ge
meinschaft aufgegeben und der Wohnsitz in eine 
Alten- oder Pflegeeinrichtung verlegt wird;

2.1.5 sonstiger pflegebedürftiger Personen, die im ge
meinsamen Haushalt mit dem Versicherungsneh
mer leben und der ständigen Betreuung bedürfen;

2.1.6 der Personen, die vorübergehend in den Familien
verbund des Versicherungsnehmers eingegliedert 
sind (z. B. Austauschschüler, Au Pair, Geflüchte
te);

2.1.7 der im Haushalt des Versicherungsnehmers be
schäftigten Personen gegenüber Dritten aus die
ser Tätigkeit. Das Gleiche gilt für Personen, die 
aus Arbeitsvertrag mit dem Versicherungsnehmer 
oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und Gar
ten betreuen oder den Streu- und Reinigungs
dienst versehen. Für den Versicherungsnehmer 
gilt als Dienstherr dieser Personen abweichend 
von Ziff. 7.17 AHB auch die gesetzliche Haft
pflicht aufgrund von Verstößen gegen das Allge
meine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) versi
chert;

2.1.8 der Personen, die in Notfallsituationen einer über 
den Vertrag versicherten Person freiwillig Hilfe 
leisten, soweit sich hieraus Schadensersatzan
sprüche Dritter ergeben und kein Versicherungs
schutz über einen anderen Vertrag besteht.

Die für den Versicherungsnehmer getroffenen Bestimmun
gen gelten auch für die mitversicherten Personen. 

Gegenseitige Ansprüche der versicherten Personen unter
einander sind entsprechend Ziff. 7.4 und 7.5 AHB ausge
schlossen; dies gilt auch für den mitversicherten nicht ein
getragenen Lebenspartner. Mitversichert sind jedoch ge
setzliche Regressansprüche von Trägern der Sozialversi
cherung und Sozialhilfe, privaten Krankenversicherern, pri
vaten und öffentlichen Arbeitgebern/Dienstherren wegen 
Personenschäden.

3 Wohnungen, Immobilien, Räume, Bauherr

3.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber (z. B. 
Eigentümer oder Mieter) folgender Immobilien, sofern die
se im Inland gelegen sind und vom Versicherungsnehmer 
oder mitversicherten Personen selbst genutzt werden:

3.1.1 eine oder mehrere Wohnungen oder sonstige pri
vat genutzte Räume (auch zur Ferien- und Wo
chenendnutzung), - bei Wohnungseigentum als 
Sondereigentümer;

3.1.2 ein Ein- oder Zweifamilienhaus einschließlich zu
gehöriger Nebengebäude (z. B. Seitengebäude, 
Rückgebäude, Garten- oder Gerätehäuser);

3.1.3 ein Wochenend- oder Ferienhaus oder ein auf 
Dauer fest abgestellter Wohnwagen;

3.1.4 ein Schrebergarten;

3.1.5 Garagen und Kfz-Stellplätze (einschl. zugehöriger 
Wallboxen), Gärten, Teiche und Gewässer, so
fern sie zu den vorgenannten Objekten gehören;

3.1.6 ein unbebautes Grundstück bis 2.000 qm.

3.2 Versichert ist hinsichtlich der in Ziff. 3.1 genannten Objek
te die gesetzliche Haftpflicht

3.2.1 aus der Verletzung von Pflichten, die hierzu oblie
gen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, 
Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Geh
wegen), auch wenn diese Pflichten durch Mietver
trag übernommen wurden;
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3.2.2 aus der Vermietung

- einer (Einlieger-)Wohnung im selbst bewohn
ten Ein- oder Zweifamilienhaus,

- von Betten/Schlafstellen für regulär maximal 
acht Personen oder vier Zimmern an Ferien
gäste,

- einer Ferienunterkunft nach Ziff. 3.1.1 und/o
der 3.1.3

         sowie zugehöriger Garagen;

3.2.3 als Bauherr sowie aus der Ausführung von Bauei
genleistungen, nicht jedoch bei Neubauten. Mit
versichert ist die persönliche gesetzliche Haft
pflicht der von dem Bauherren (Versicherungsneh
mer) im Zusammenhang mit Bauarbeiten an dem 
angegebenen Bauvorhaben eingesetzten Perso
nen für Schäden, die sie in Ausführung dieser Ver
richtungen Dritten gegenüber verursachen; 

3.2.4 wegen Ansprüchen der Gemeinschaft der Woh
nungseigentümer aus Beschädigung des Gemein
schaftseigentums; die Leistungspflicht erstreckt 
sich nicht auf den Miteigentumsanteil von Versi
cherten am gemeinschaftlichen Eigentum;

3.2.5 als Mitinhaber von Gemeinschaftsanlagen wie 
z. B. Spielplätze, gemeinschaftliche Zugänge zur 
öffentlichen Straße, Privatstraßen, Garagenhöfe, 
Abstellplätze für Abfallbehälter, Wäschetrocken
plätze und dergleichen. Nicht versichert ist die 
Haftpflicht der übrigen Mitinhaber;

3.2.6 wegen Sachschäden, die durch häusliche Abwäs
ser (auch aus dem Rückstau des Straßenkanals) 
entstehen;

3.2.7 als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 des Bürger
lichen Gesetzbuches (BGB), wenn die Versiche
rung bis zum Besitzwechsel bestand;

3.2.8 der Zwangs- oder Insolvenzverwalter in dieser Ei
genschaft;

3.2.9 aus privatem Eigentum und Besitz von Flüssig
gastanks (nicht Heizölbehältern), Erdwärmeanla
gen, Solaranlagen, Balkonkraftwerken, Abwasser
gruben und Kleinkläranlagen.

3.3 Für den Besitz - z. B. Eigentum (auch Miteigentum), Mie
te, Pacht, Nießbrauch -, das Vermieten, Überlassen, Be
bauen o. Ä. von sonstigen Immobilien, wie Räumen, Woh
nungen, Gebäuden, Grundstücken besteht Versicherungs
schutz nur nach ausdrücklicher Vereinbarung.

4 Gemietete oder geliehene Sachen

4.1 Schäden an Immobilien und Einrichtungsgegenständen

Versichert ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetz
liche Haftpflicht aus der Beschädigung von Grundstücken, 
Wohngebäuden, Wohnungen und sonstigen zu privaten 
Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden einschließlich 
zugehöriger Ein- oder Anbauküchen, Balkone, Terrassen 
und Loggien, Grundstücksbestandteilen und Einfriedun
gen sowie aus allen sich daraus ergebenden Vermögens
schäden.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht für Schäden an 
vorübergehend (auch kostenfrei) genutzten oder gemiete
ten im weltweiten Ausland gelegenen Zimmern (auch 
Schiffskabinen), Wohnungen, Häusern und ähnlichen Un
terkünften sowie deren Einrichtung.

Bei möbliert gemieteten Wohneinheiten (z. B. Studenten
wohnungen), Ferienwohnungen und -häusern sowie Hotel
zimmern (auch Schiffskabinen) ist die Beschädigung von 

beweglichen Einrichtungsgegenständen (z. B. Mobiliar, 
Gardinen, Geschirr) mitversichert.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schä
den

- durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Bean
spruchung,

- an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasser
bereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten,

- an Glas (auch Plexi- oder Kunststoffglas), soweit sich 
der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versi
chern kann.

4.2 Beschädigung, Vernichtung, Abhandenkommen von sons
tigen geliehenen und gemieteten beweglichen Sachen

Versichert ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetz
liche Haftpflicht aus der Beschädigung, der Vernichtung 
und dem Abhandenkommen von fremden beweglichen 
Sachen, die zu privaten Zwecken gemietet, geleast, ge
pachtet, geliehen wurden oder die Gegenstand eines be
sonderen Verwahrungsvertrages waren. Die Höchstersatz
leistung je Versicherungsfall beträgt 50.000 Euro.

Ausgenommen hiervon sind

- Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßi
ger Beanspruchung,

- Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge (auch selbstfahren
de Arbeitsmaschinen) und Kfz-Anhänger,

- Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe der versicher
ten Person dienen,

- Schmuck- und Wertsachen, auch Geld

sowie alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

5 Schadensereignisse im Ausland

5.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen im Aus
land eintretender Versicherungsfälle, wenn diese

5.1.1 auf eine versicherte Handlung im Inland bzw. auf 
ein im Inland bestehendes versichertes Risiko zu
rückzuführen sind oder

5.1.2 bei einem Auslandsaufenthalt in den EU-Staaten 
sowie der Schweiz, Norwegen, Island und Liech
tenstein eingetreten sind oder

5.1.3 außerhalb der in Ziff. 5.1.2 genannten Staaten 
während der ersten fünf Jahre des Aufenthalts ein
getreten sind. Die Höchstersatzleistung ist auf 
15 Mio. Euro je Schadensereignis begrenzt. Die 
gleiche Begrenzung gilt für Schadensersatzan
sprüche, die vor ausländischen Gerichten außer
halb der in Ziff. 5.1.2 genannten Staaten erhoben 
werden.

5.2 Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht aus der Be
nutzung oder Anmietung von im Ausland gelegenen Woh
nungen und Häusern sowie aus dem Eigentum und der 
Vermietung einer Wohneinheit (Ferienwohnung oder Feri
enhaus).

5.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Ver
pflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als er
füllt, in dem der Eurobetrag bei einem inländischen Geldin
stitut angewiesen ist.

5.4 Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungs
fall durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicher
stellung von Leistungen aufgrund seiner gesetzlichen Haft
pflicht zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem Versiche
rungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zur Höhe von 
250.000 Euro zur Verfügung.
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Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leis
tende Schadensersatzzahlung angerechnet. Ist die Kauti
on höher als der zu leistende Schadensersatz, ist der Ver
sicherungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zu
rückzuzahlen. Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Stra
fe, Geldbuße oder für die Durchsetzung nicht versicherter 
Schadensersatzforderungen einbehalten wird oder die 
Kaution verfallen ist.

6 Kraft-, Luft-, Wasser- und Landfahrzeuge

6.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besit
zers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasser
fahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers wegen Schäden, 
die durch den Gebrauch des Fahrzeugs (auch an dem 
Fahrzeug selbst) verursacht werden.

6.2 Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht wegen 
Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch von

6.2.1 nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen ver
kehrenden Kfz und Anhängern ohne Rücksicht 
auf eine Höchstgeschwindigkeit;

6.2.2 Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchst
geschwindigkeit (z. B. Krankenfahrstühle);

6.2.3 selbst fahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht 
mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit;

6.2.4 nicht versicherungspflichtigen Anhängern;

Für die Ziff. 6.2.1 bis 6.2.4 gilt:

Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) 
AHB und in Ziff. 4.3 (1) AHB. Das Fahrzeug darf nur von 
einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtig
ter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen 
des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versi
cherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 
das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer ge
braucht wird.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentli
chen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahr
erlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist ver
pflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von ei
nem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahr
erlaubnis hat.

6.2.5 Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht 
unterliegen sowie Flugmodellen bis 250 Gramm 
Abfluggewicht (sog. Spielzeug-Drohnen);

6.2.6 Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene 
Segelboote und eigene oder fremde Wasserfahr
zeuge mit Motor (auch Hilfs- oder Außenmotor) 
oder Treibsätzen; 

Mitversichert ist jedoch der erlaubte Gebrauch 
von 

- eigenen oder fremden Windsurfbrettern bzw. 
der eigenen oder fremden Wind- und Kitesurf-
Ausrüstung, ferner der gelegentliche Ge
brauch von fremden Wasserfahrzeugen mit 
Motoren bis 15 kW. Darüber hinaus besteht 
Versicherungsschutz ohne Begrenzung der 
Motorstärke, soweit für das Führen keine be
hördliche Erlaubnis erforderlich ist,

- eigenen Segelbooten bis 30 qm Segelfläche 
sowie

- eigenen Motorbooten bis 18 kW/25 PS.

Mitversichert ist weiterhin – abweichend von Ziff. 
4.2 und 6.3 – die gesetzliche Haftpflicht aus der 
Beschädigung von geliehenen oder gemieteten 
Bootsanhängern (Trailer, Slipwagen), soweit der 
Schaden nicht beim Fahrbetrieb eingetreten ist.

6.2.7 ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeu
gen;

6.2.8 nicht selbst fahrenden nicht versicherungspflichti
gen Landfahrzeugen, z. B. Dreiräder, Tretroller, 
Skate-, Kick- und Stickboards;

6.2.9 Fahrrädern (auch bei der Teilnahme an Radren
nen, z. B. Straßenrundfahrten, Triathlon, Moun
tainbiking sowie dem Training hierzu) sowie Pede
lecs (Fahrrädern mit elektrischer Tret- bzw. An
fahrhilfe), wenn die bauartbedingte Höchstge
schwindigkeit durch die Motorunterstützung maxi
mal 25 km/h beträgt und hierfür keine Versiche
rungspflicht besteht.

6.3 Schäden an den Fahrzeugen gemäß Ziffer 6.2 selbst blei
ben vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

7 Halten, Hüten von Tieren, Reiten fremder Pferde

7.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Halter oder 
Hüter

- von zahmen Haustieren, gezähmten (auch exoti
schen) Kleintieren und Bienen,

- von wilden Tieren (z. B. Schlangen, Spinnen, Skorpio
ne) soweit diese frei käuflich sind und ohne behördli
che Genehmigung im Privathaushalt gehalten werden 
dürfen,

- von Assistenzhunden (z. B. Blindenführhunde, Behin
dertenbegleithunde, Signalhunde oder Diabetikerwarn
hunde),

nicht jedoch von sonstigen Hunden, Rindern, Pferden, 
sonstigen Reit- und Zugtieren sowie von Tieren, die zu ge
werblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten 
werden.

7.2 Mitversichert ist ferner die gesetzliche Haftpflicht

7.2.1 als Reiter bei Benutzung fremder Pferde oder Fah
rer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu priva
ten Zwecken;

7.2.2 als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde 
oder Pferde.

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn das be
treffende Tier vom Versicherungsnehmer oder ei
ner nach Ziff. 2.1 mitversicherten Person gehalten 
wird oder in deren Eigentum (auch Miteigentum) 
steht.

8 Waffen, Munition, Geschosse, Feuerwerk

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem erlaubten 
privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß-, Sig
nal- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht 
jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen.

Mitversichert ist auch das erlaubte Abbrennen von privaten 
Kleinst- und Kleinfeuerwerken.

9 Gewässerschäden und Umweltschäden

9.1 Gewässerschäden

9.1.1 Versichert ist im Umfang des Vertrags, wobei Ver
mögensschäden wie Sachschäden behandelt wer
den, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs
nehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen 
von Veränderungen der physikalischen, chemi
schen oder biologischen Beschaffenheit eines Ge
wässers einschließlich des Grundwassers (Ge
wässerschaden) mit Ausnahme der Haftpflicht als 
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Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässer
schädlichen Stoffen und aus der Verwendung die
ser gelagerten Stoffe (siehe aber Ziff. 9.1.3 und 
9.1.4).

9.1.2 Die Höchstersatzleistung beträgt 15 Mio. Euro je 
Schadensereignis.

9.1.3 Abweichend von Ziff. 9.1.1 erstreckt sich der Ver
sicherungsschutz auch auf die gesetzliche Haft
pflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von 
gewässerschädlichen Stoffen in Behältnissen bis 
zu 100 Liter/Kilogramm Fassungsvermögen 
(Kleingebinde), sofern das Gesamtfassungsver
mögen der vorhandenen Kleingebinde 
1.000 Liter/Kilogramm nicht übersteigt, und aus 
der Verwendung dieser Stoffe. Werden diese 
Mengen überschritten, so entfällt die Mitversiche
rung. Ziff. 3.1 (2) AHB (Erhöhung und Erweite
rung des versicherten Risikos) und Ziff. 4 AHB 
(Vorsorgeversicherung) finden keine Anwendung.

9.1.4 Abweichend von Ziff. 9.1.1 erstreckt sich der Ver
sicherungsschutz ebenfalls auf die gesetzliche 
Haftpflicht als Inhaber von Tankanlagen (Heizöl
tanks) mit einem Gesamtfassungsvermögen von 
bis zu 10.000 Liter zur Versorgung der nach Ziff. 
3.1.2 mitversicherten Immobilien. 

Eingeschlossen sind abweichend von Ziff. 1 AHB 
- auch ohne dass ein Gewässerschaden droht 
oder eintritt - Schäden an unbeweglichen Sachen 
des Versicherungsnehmers, die dadurch verur
sacht werden, dass die gewässerschädlichen Stof
fe bestimmungswidrig aus der Anlage ausgetre
ten sind. Der Versicherer ersetzt die Aufwendun
gen zur Wiederherstellung des Zustands, wie er 
vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende 
Wertverbesserungen sind abzuziehen. Ausge
schlossen bleiben Schäden an der Anlage selbst. 

9.1.5 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche
rungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwen
dung oder Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte (Rettungskosten) sowie außerge
richtliche Gutachterkosten werden vom Versiche
rer insoweit übernommen, als sie zusammen mit 
der Entschädigungsleistung die Versicherungs
summe nach Ziff. 9.1.2 nicht übersteigen. Für Ge
richts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Rege
lung der AHB. Auf Weisung des Versicherers auf
gewendete Rettungs- und außergerichtliche Gut
achterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als 
sie zusammen mit der Entschädigung die Versi
cherungssumme nach Ziff. 9.1.2 übersteigen. Ei
ne Billigung des Versicherers von Maßnahmen 
des Versicherungsnehmers oder Dritten zur Ab
wendung oder Minderung des Schadens gilt nicht 
als Weisung des Versicherers.

9.1.6 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen 
die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden 
Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzli
ches Abweichen von dem Gewässerschutz die
nenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versi
cherungsnehmer gerichteten behördlichen Anord
nungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

9.1.7 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf 
Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlun
gen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in 
der Bundesrepublik Deutschland oder in einem 
Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen 
oder Maßnahmen hoher Hand beruhen. Das Glei
che gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit 
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

9.2 Umweltschäden (öffentlich-rechtliche Inanspruchnah
me)

9.2.1 Mitversichert sind - abweichend von Ziff. 1.1 
AHB - öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprü
che zur Sanierung von Umweltschäden gemäß 
Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit wäh
rend der Wirksamkeit des Versicherungsvertrags 
die schadensverursachenden Emissionen plötz
lich, unfallartig und bestimmungswidrig in die Um
welt gelangt sind oder die sonstige Schadensver
ursachung plötzlich, unfallartig und bestimmungs
widrig erfolgt ist.

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadensver
ursachung besteht Versicherungsschutz für Um
weltschäden durch Lagerung, Verwendung oder 
anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Drit
ter ausschließlich dann, wenn der Umweltscha
den auf einen Konstruktions-, Produktions- oder 
Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzufüh
ren ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, 
wenn der Fehler zum Zeitpunkt des Inverkehrbrin
gens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wis
senschaft und Technik nicht hätte erkannt werden 
können (Entwicklungsrisiko). 

Umweltschaden ist eine

- Schädigung von geschützten Arten und natürli
chen Lebensräumen;

- Schädigung der Gewässer einschließlich des 
Grundwassers;

- Schädigung des Bodens.

Mitversichert sind - teilweise abweichend von Ziff. 
7.6 AHB - Pflichten oder Ansprüche wegen Um
weltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten, 
gepachteten oder geliehenen Grundstücken, so
weit diese Grundstücke vom Versicherungsschutz 
dieses Vertrags erfasst sind.

9.2.2 Nicht versichert sind

a) Pflichten oder Ansprüche, soweit sich diese 
gegen die Personen (Versicherungsnehmer 
oder eine mitversicherte Person) richten, die 
den Schaden dadurch verursacht haben, 
dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnun
gen oder an den Versicherungsnehmer gerich
teten behördlichen Anordnungen oder Verfü
gungen, die dem Umweltschutz dienen, ab
weichen.

b) Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden

- die durch unvermeidbare, notwendige 
oder in Kauf genommene Einwirkungen 
auf die Umwelt entstehen;

- für die der Versicherungsnehmer aus ei
nem anderen Versicherungsvertrag (z. B. 
Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) 
Versicherungsschutz hat oder hätte erlan
gen können.

9.2.3 – entfällt – 

9.2.4 Ausland

Versichert sind - abweichend von den Ziff. 5.1 
und 7.9 AHB - im Umfang dieses Versicherungs
vertrags im Geltungsbereich der EU-Umwelthaf
tungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versiche
rungsfälle. Versicherungsschutz besteht insoweit 
abweichend von Ziff. 7.9 AHB auch für Pflichten 
oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungs
gesetzen anderer EU-Mitgliedsstaaten, sofern die
se Pflichten oder Ansprüche den Umfang der 
oben genannten EU-Richtlinie nicht überschrei
ten. 
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10 Allmählichkeitsschäden

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die 
durch allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, 
Dämpfen, Feuchtigkeit oder Niederschlägen (Rauch, Ruß, 
Staub und dergleichen) entstehen. 

11 Ehrenamtliche Tätigkeit/Freiwilligenarbeit

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus einer nicht hoheitli
chen ehrenamtlichen Tätigkeit oder unentgeltlichen Freiwilligen
arbeit aufgrund eines sozialen Engagements.

Hierunter fallen z. B. die Mitarbeit

- in der Kranken- und Altenpflege; der Behinderten-, Kir
chen- und Jugendarbeit;

- in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessenver
bänden;

- bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, Musik
gruppen, bei Pfadfindern oder gleichartig organisierten 
Gruppen;

- bei der Flüchtlingshilfe;

- im Katastrophenschutz.

Versichert ist ferner die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit 
als Betreuer oder Vormund, auch wenn hierfür eine Aufwands
entschädigung von bis zu 15.000 Euro jährlich gezahlt wird. 
Ausgeschlossen sind Vermögensschäden im Rahmen dieser 
Tätigkeit. 

Der Versicherungsschutz besteht subsidiär, also nur soweit, als 
anderweitig zu Gunsten des Versicherten kein oder nicht ausrei
chend Versicherungsschutz (z. B. über eine Vereins- oder Be
triebshaftpflichtversicherung) besteht.

12 Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung

12.1 Mitversichert ist - insoweit abweichend von Ziff. 7.15 und 
Ziff. 7.16 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versiche
rungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der 
Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, 
z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger, so
weit es sich handelt um Schäden aus

(1) der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 
oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei 
Dritten durch Computer-Viren und/oder andere Schad
programme;

(2) der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie 
der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von 
Daten bei Dritten und zwar wegen

- sich daraus ergebenden Personen- und Sachschä
den, nicht jedoch weiterer Datenveränderungen so
wie

- der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten 
Daten bzw. Erfassung/korrekten Speicherung 
nicht oder fehlerhaft erfasster Daten;

(3) der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen 
Datenaustausch.

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszu
tauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten 
durch Sicherungsmaßnahmen und/oder -techniken (z. B. 
Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft werden, 
bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entspre
chen. Diese Maßnahmen können durch Dritte erfolgen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so 
gilt Ziff. 26 AHB.

(4) der Verletzung von Persönlichkeitsrechten, insoweit 
besteht auch Versicherungsschutz für immaterielle 
Schäden, nicht jedoch aus der Verletzung von Urhe
berrechten; 

(5) der Verletzung von Namensrechten, insoweit besteht 
auch Versicherungsschutz für immaterielle Schäden.

In Erweiterung von Ziff. 1.1 AHB ersetzt der Versicherer 

- Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit 
dem der Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen 
den Versicherungsnehmer begehrt wird, auch wenn 
es sich um Ansprüche auf Unterlassung oder Wider
ruf handelt; 

- Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- 
oder Widerrufsklage gegen den Versicherungsneh
mer.

Voraussetzung für die Leistung des Versicherers ist, dass 
der Versicherer vom Beginn eines Verfahrens unverzüg
lich, spätestens fünf Werktage nach Zustellung der Kla
ge-, Antragsschrift oder des Gerichtsbeschlusses, voll
ständig unterrichtet wird. Auf Ziff. 25.5 AHB wird hingewie
sen.

12.2 Es gelten die vertraglich vereinbarten Deckungssummen, 
maximal jedoch 100.000 Euro für Schäden aus der Verlet
zung von Namensrechten. Diese Deckungssumme stellt 
zugleich die Höchstersatzleistung für alle Versicherungs
fälle eines Versicherungsjahres dar.

Abweichend von Ziff. 6.3 AHB gelten mehrere während 
der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versiche
rungsfälle als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des 
ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn die
se

- auf derselben Ursache,

- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere 
sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder

- auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstel
lung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln

beruhen.
 

Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - ab
weichend von Ziff. 6.5 AHB - als Leistung auf die De
ckungssumme angerechnet. 
 
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskos
ten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls so
wie Schadensermittlungskosten, auch Reisekosten, die 
dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch 
dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers ent
standen sind.

Versicherungsschutz besteht - insoweit abweichend von 
Ziff. 7.9 AHB - für Versicherungsfälle im Ausland. 

12.3 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genann
ten Tätigkeiten und Leistungen:

- Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pfle
ge;

- IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, 
-Schulung;

- Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, 
-wartung, -pflege;

- Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, 
Full-Service-Providing;

- Betrieb von Datenbanken und Rechenzentren;

- Betrieb von Telekommunikationsnetzen;

- Anbieten von Zertifizierungsdiensten im Sinne des 
Signaturgesetzes (SigG)/Signaturverordnung (SigV);

- Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Ab
schluss einer Vermögensschadenhaftpflichtversiche
rung besteht.
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12.4 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprü
che

a) die in Zusammenhang stehen mit

- massenhaft versandten, vom Empfänger ungewoll
ten elektronisch übertragenen Informationen (z. B. 
Spamming),

- Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich 
bestimmte Informationen über Internet-Nutzer ge
sammelt werden sollen;

b) wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem 
Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern 
durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter 
einer einheitlichen Leitung stehen, geltend gemacht 
werden;

c) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi
cherten, soweit diese den Schaden durch bewusstes 
Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor
schriften (z. B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-
Tauschbörsen), unbefugtes Eingreifen in fremde Da
tennetze (z. B. Hackerattacken, Trojanische Pferde) 
oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen her
beigeführt haben.

13 Praktika und fachpraktischer Unterricht

13.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnah
me

13.1.1 am fachpraktischen Unterricht von Schulen, Fachhoch
schulen und Universitäten (z. B. Laborarbeiten),

13.1.2 an Praktika, die der Berufsfindung dienen (z. B. Schnup
per- oder Schulpraktikum) sowie an studienbegleiten
den Pflichtpraktika, nicht jedoch an berufsbegleitenden 
Maßnahmen oder an Praktika, die im Rahmen einer so
zialversicherungspflichtigen Beschäftigung durchge
führt werden.

13.2 Mitversichert ist hierbei die gesetzliche Haftpflicht wegen 
Schäden an Lehr- und Ausbildungsgeräten der Schule, 
Fachhochschule, Universität oder des Betriebes bis zu 
50.000 Euro je Schadensereignis.

Der Versicherungsschutz besteht subsidiär, also nur so
weit, als anderweitig zu Gunsten des Versicherten kein 
oder nicht ausreichend Versicherungsschutz besteht.

14 Allgemeine Leistungserweiterungen/Klarstellungen

14.1 Deliktsunfähigkeit

Der Versicherer leistet auf Wunsch des Versicherungsneh
mers auch dann Schadensersatz bis zur Höhe von 
50.000 Euro je Schadensereignis, wenn der Anspruch 
des Geschädigten rechtlich unbegründet ist, weil die versi
cherte Person nach den Bestimmungen des BGB nicht 
verantwortlich gemacht werden kann (z. B. Kinder unter 
7 Jahren) und die Aufsichtspflicht nicht verletzt wurde; 
dies gilt jedoch nicht, sofern der Geschädigte selbst auf
sichtspflichtig war oder die Aufsichtspflicht an einen Drit
ten übertragen wurde.

Diese Bestimmung findet keine Anwendung, soweit ein 
anderer Versicherer (z. B. Sozialversicherungsträger, Kfz-
Vollkasko-Versicherer) leistungspflichtig ist. 

14.2 Gefälligkeit 

Für Schäden, die bei einer Gefälligkeitshandlung (z. B. 
Umzugshilfe) eingetreten sind, wird der Versicherer ge
genüber dem Geschädigten keinen Haftungsverzicht für 
einfache Fahrlässigkeit einwenden. 

14.3 Babysitten

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der nicht 
gewerbsmäßigen Tätigkeit als Babysitter, insbesondere 
der sich daraus ergebenden Aufsichtspflicht für fremde 
Kinder.

14.4 Haftpflichtansprüche von Arbeitgebern, Dienstherrn oder 
Arbeitskollegen

Mitversichert ist – abweichend von Ziff. 1.2.1 – die gesetz
liche Haftpflicht für Schäden aus betrieblich und arbeits
vertraglich veranlassten Tätigkeiten für unmittelbar dem 
Arbeitgeber/Dienstherrn oder den Arbeitskollegen zuge
fügten Sachschäden. 
Die Höchstersatzleistung des Versicherers ist auf 10.000 
Euro je Schadensereignis begrenzt. 
Ausgeschlossen sind Schäden an Land-, Luft- und Was
serfahrzeugen.

14.5 Förderung der Nachhaltigkeit

Bei Sachschäden leistet der Versicherer auf Wunsch des 
Versicherungsnehmers Schadensersatz in Höhe der nach
gewiesenen Reparaturkosten, auch wenn diese den Zeit
wert der beschädigten Sache um bis zu 30 Prozent, nicht 
jedoch den Neuwert, übersteigen. Diese Mehrleistung ist 
auf 2.500 Euro je Schadensereignis begrenzt.  

15 Innovationsklausel

Werden die dieser Privathaftpflichtversicherung zugrunde lie
genden Bedingungen ausschließlich zum Vorteil des Versiche
rungsnehmers und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die 
neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Ver
trag.

16 Schlüsselverlust

Mitversichert ist - in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB sowie abwei
chend von Ziff. 1.2.1 und Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche Haft
pflicht aus dem Abhandenkommen von zu privaten, beruflichen 
oder ehrenamtlichen Zwecken überlassenen Schlüsseln und 
Schlüsselcodekarten, die sich rechtmäßig im Gewahrsam des 
Versicherungsnehmers befunden haben. Der Versicherungs
schutz erstreckt sich auf die gesetzlichen Haftpflichtansprüche 
wegen der Kosten für die notwendige Auswechslung von 
Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Si
cherungsmaßnahmen (Notschloss) und - falls erforderlich - ei
nen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeit
punkt, an welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wur
de.

Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche 
der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Die Leistungs
pflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil an 
dem gemeinschaftlichen Eigentum.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschä
den eines Schlüssel-/Codekartenverlustes (z. B. wegen Ein
bruchs).

17 Nutzung von Kraftfahrzeugen

17.1 Kfz-Be- und Entladeschäden

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche
rungsnehmers als Halter oder Fahrer eines PKW wegen 
Schäden, die beim Be- oder Entladen eines PKW verur
sacht wurden. Schäden am eigenen Fahrzeug bleiben 
vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Die Höchster
satzleistung ist auf 10.000 Euro je Schadensereignis be
grenzt.

17.2 Rabattrückstufung bei geliehenen Kraftfahrzeugen

17.2.1 Verursacht der Versicherungsnehmer beim erlaub
ten Gebrauch eines Personenkraftwagens, Kraft
rads oder Wohnmobils bis 4 t zulässigem Gesamt
gewicht, das ihm von einem Dritten unentgeltlich 
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und gefälligkeitshalber überlassen wurde, einen 
Kfz-Haftpflicht- und/oder Vollkaskoschaden, be
steht - abweichend von Ziff. 6.1 - Versicherungs
schutz gemäß den nachfolgenden Bestimmun
gen.

17.2.2 Erstattet wird der durch die Rückstufung des 
Schadenfreiheitsrabatts in der Kfz-Haftpflicht- und 
-Vollkaskoversicherung entstehende Vermögens
schaden. Die Entschädigung ist auf den Mehrbei
trag der ersten drei auf den Schadensfall folgen
den Jahre begrenzt, wie sie sich aus den für die 
betreffende Kfz-Haftpflicht- und -Vollkaskoversi
cherung gültigen Tarifbestimmungen ergibt. Der 
Nachweis über den Mehrbeitrag obliegt dem Ver
sicherungsnehmer. Mehr als die vom Kfz-Haft
pflicht- und Fahrzeugversicherer erbrachte Ent
schädigungsleistung wird jedoch nicht ersetzt.

17.2.3 Voraussetzung für die Entschädigung ist ein Re
gulierungsnachweis des Kfz-Versicherers, wel
chem die Rückstufung des Schadenfreiheitsra
batts in der Kfz-Versicherung entnommen werden 
kann.

17.2.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden 
mit Fahrzeugen, die dem Versicherten zum regel
mäßigen oder dauerhaften Gebrauch überlassen 
wurden oder die vom Versicherten zu gewerbli
chen Zwecken genutzt werden.

18 Führen fremder versicherungspflichtiger Kraftfahrzeuge im 
Ausland (Mallorca-Deckung)

18.1 Mitversichert ist - abweichend von Ziff. 6.1 - die gesetzli
che Haftpflicht als Führer eines fremden versicherungs
pflichtigen Kraftfahrzeugs wegen Schäden, die auf einer 
Reise innerhalb der geographischen Grenzen Europas, 
den Anliegerstaaten des Mittelmeers sowie den außereu
ropäischen Gebieten, die zur Europäischen Union gehö
ren, eintreten, soweit nicht oder nicht ausreichend aus ei
ner für das Fahrzeug abgeschlossenen Haftpflichtversi
cherung Deckung besteht.

18.2 Als Kraftfahrzeuge gelten:

- Personenkraftwagen,

- Krafträder, Quads, Trikes, Klein- und Leichtkrafträder,

- Wohnmobile bis 4 t zulässigem Gesamtgewicht,

soweit sie nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung 
von nicht mehr als 9 Personen (einschließlich Fahrer) bestimmt 
sind. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die ge
setzliche Haftpflicht aus dem Mitführen von Wohnwagen-, Ge
päck- oder Bootsanhängern.

18.3 Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) 
AHB und in Ziff. 4.3 (1) AHB.

18.4 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer ge
braucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahr
zeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten 
gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflich
tet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem 
unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

18.5 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentli
chen Wegen oder Plätzen nur mit  der erforderlichen Fahr
erlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist ver
pflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von ei
nem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahr
erlaubnis hat. Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, 
wenn der Fahrer durch alkoholische Getränke oder ande
re berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahr
zeug sicher zu führen. Der Versicherungsnehmer ist ver
pflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass das Fahrzeug nicht 
von einem Fahrer benutzt wird, der durch alkoholische Ge

tränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage 
ist, das Fahrzeug sicher zu führen.

18.6 Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem 
bestehenden Kfz-Haftpflichtversicherungsvertrag, so gilt 
der Versicherungsschutz dieser Privat-Haftpflichtversiche
rung im Anschluss an die bestehende Kfz-Haftpflichtversi
cherung.

19 Schadensersatz-Ausfalldeckung

19.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versi
cherungsnehmer während der Vertragslaufzeit durch ei
nen Dritten geschädigt wird und die daraus resultierenden 
berechtigten zivilrechtlichen Schadensersatzansprüche 
nicht realisiert werden können.

Mit der Ausfalldeckung wird der Versicherungsnehmer so 
gestellt, als ob für den Schädiger ein Privathaftpflichtversi
cherungsschutz bestehen würde, dessen Versicherungs
umfang der bestehenden Privathaftpflichtversicherung 
des Versicherungsnehmers entspricht. Der Versicherungs
schutz für den Schädiger geht dabei nicht über den De
ckungsumfang für den Versicherungsnehmer hinaus. Alle 
vertraglich für den Versicherungsnehmer geltenden Aus
schlüsse finden für den Schädiger daher sinngemäß An
wendung.

Versichert sind jedoch Schadensersatzansprüche gegen
über Haltern und Hütern von Tieren. Versichert sind wei
terhin Schadensersatzansprüche wegen Personenschä
den, die der Dritte vorsätzlich herbeigeführt hat.

Die Höchstersatzleistung beträgt 15 Mio. Euro je Scha
densereignis.

Ein Schadensereignis ist ein Ereignis, das einen Perso
nen-, Sach- oder Vermögensschaden zur Folge hatte und 
für deren Folgen der Dritte aufgrund gesetzlicher Bestim
mungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadensersatz ver
pflichtet ist. Die nach Ziff. 2 dieser BBR mitversicherten 
Personen sind dem Versicherungsnehmer gleichgestellt.

19.2 Kein Versicherungsschutz besteht:

19.2.1 für Schadensersatzansprüche unter 1.500 Euro oder

19.2.2 wenn der Dritte zum Zeitpunkt des Eintritts des Scha
densereignisses seinen festen Wohnsitz nicht in der 
Bundesrepublik Deutschland hat oder

19.2.3 wenn und soweit ein anderer Versicherer leistungs
pflichtig ist, z. B. der Privathaftpflicht-Versicherer des 
Dritten oder Schadensversicherer des Versicherungs
nehmers oder

19.2.4 wenn und soweit ein Sozialversicherungs-, Sozialhilfe- 
oder Versorgungsträger leistungspflichtig ist.

19.3 Voraussetzungen für den Versicherungsschutz:

19.3.1 Der Versicherungsnehmer muss gegen den Dritten ei
nen rechtskräftigen und vollstreckbaren Titel (Urteil, 
Vollstreckungsbescheid, gerichtlicher Vergleich) über 
mindestens 1.500 Euro erwirkt haben. Gleichgestellt ist 
ein notarielles Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungs
klausel, aus der hervorgeht, dass sich der Dritte persön
lich der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesam
tes Vermögen unterwirft.
 
Übernommen werden auch die gesetzlichen Gebühren 
eines für den Versicherungsnehmer tätigen Rechtsan
walts und die sonstigen erforderlichen Kosten einer 
Rechtsverfolgung. Voraussetzung ist, dass kein Versi
cherungsschutz aus einem anderen Versicherungsver
trag (z. B. Rechtsschutzversicherung) besteht. Ist der 
Schadensersatzanspruch nur teilweise berechtigt, wer
den auch die Rechtsverfolgungskosten nur anteilig 
übernommen.
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19.3.2 Der Versicherungsnehmer hat nachzuweisen, dass ei
ne Zwangsvollstreckung fehlgeschlagen ist bzw. aus
sichtslos erscheint. Eine Zwangsvollstreckung ist fehlge
schlagen, wenn sie nicht zu einer vollständigen Befriedi
gung des Versicherungsnehmers geführt hat. Sie er
scheint als aussichtslos, wenn der Dritte z. B. innerhalb 
der letzten drei Jahre die eidesstattliche Versicherung 
abgegeben hat bzw. in dem beim Vollstreckungsgericht 
geführten Schuldnerverzeichnis eingetragen ist.

19.3.3 Der Versicherungsnehmer hat den Schaden dem Versi
cherer unverzüglich anzuzeigen, sobald erkennbar ist, 
dass der Schädiger seiner Schadensersatzverpflich
tung nicht nachkommen wird, spätestens zum Zeit
punkt der gerichtlichen Geltendmachung. Er ist ver
pflichtet, wahrheitsgemäße und ausführliche Auskünfte 
zu dem Haftpflichtschaden zu erteilen und den Versi
cherer über den gesamten Schriftwechsel zu informie
ren sowie diesen auf Verlangen zu übergeben. Bei der 
Verletzung dieser Verpflichtung gilt Ziff. 26 AHB ent
sprechend.

19.3.4 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, seine Ansprü
che gegen den Dritten in Höhe der von dem Versiche
rer erbrachten Entschädigungsleistung an diesen in no
tarieller Form abzutreten und den Titel bzw. das notari
elle Schuldanerkenntnis herauszugeben.

19.4 Der Dritte kann aus diesem Vertrag keine Rechte herlei
ten.

20 Vermögensschäden

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs
nehmers wegen Vermögensschäden aus Schadensereignis
sen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetre
ten sind.

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden

a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag 
oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder ge
lieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistun
gen;

b) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, 
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt
schaftlich verbundene Unternehmen;

d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveran
staltung;

f) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Lea
sing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zah
lungsvorgängen aller Art, aus Kassenführungen sowie 
aus Untreue und Unterschlagung;

g) aus 

- Rationalisierung und Automatisierung,

- Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederher
stellung,

- Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektroni
scher Daten;

h) aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Na
mensrechten, gewerblichen Schutzrechten und Urheber
rechten sowie des Kartell- und Wettbewerbsrechts;

i) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und 
Kostenanschlägen;

j) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemali
ge oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäfts
führung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer 
Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammen
hang stehen;

k) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behörd
lichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen 
des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflicht
verletzung;

l) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von 
Geld, Wertpapieren und Wertsachen;

m) aus Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräu
sche, Gerüche, Erschütterungen).

21 Versicherungspflichtige Risiken

Die Vorschriften zur Pflichtversicherung wirken sich nur auf die 
nachfolgende Bestimmung, nicht jedoch auf die übrigen Ver
tragsinhalte aus.

Flugmodelle (z. B. Drohnen/Multicopter)

Mitversichert ist - in Ergänzung zu Ziff. 6.2.5 - die gesetzliche 
Haftpflicht aus dem erlaubten privaten Besitz und der erlaubten 
privaten Verwendung von Flugmodellen 

- bis 5 kg Abfluggewicht, soweit sie mit Elektromotor oder 
ohne Motor betrieben werden,

- bis 1 kg Abfluggewicht, soweit sie mit Verbrennungsmotor 
oder Treibsätzen betrieben werden.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Schadens
ersatzansprüche aufgrund von Verletzungen von Persönlich
keitsrechten oder vorsätzlichen Verstößen gegen gesetzliche 
Vorschriften.

E Produkthaftpflichtversicherung

Der Versicherungsschutz für Produkthaftpflichtrisiken richtet 
sich nach den folgenden Besonderen Bedingungen und Risiko
beschreibungen. Soweit diese Besonderen Bedingungen und 
Risikobeschreibungen keine besonderen Regelungen vorse
hen, finden die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB) Anwendung. 

Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem 
der Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in den Verkehr ge
bracht, die Arbeiten abgeschlossen oder die Leistungen ausge
führt hat. 

1 Gegenstand der Versicherung, versichertes Risiko  

Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für Perso
nen-, Sach- und sich daraus ergebende Vermögensschäden - 
nicht jedoch für in Ziffer 4 benannte Schäden - soweit diese 
durch vom Versicherungsnehmer 

- hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, 

- erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen 

verursacht wurden. 

Schäden nach Ziffer 4 sind im Umfang dieser Besonderen Be
dingungen und Risikobeschreibungen versichert, soweit dies 
gegen Zahlung eines Zuschlags beantragt und im Versiche
rungsschein dokumentiert ist. 

2 Versichertes Risiko und mitversicherte Personen 

2.1 Der Versicherungsschutz bezieht sich auf den im Versi
cherungsschein angegebenen Betrieb bzw. Beruf. 

Im Rahmen dieses Risikos sind mitversichert Ansprüche 
wegen Schäden aus der Vergabe von Leistungen an Drit
te (Subunternehmer). Nicht versichert bleibt die Haftpflicht 
der Subunternehmer selbst und deren Betriebsangehöri
ger. 

2.2 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 
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2.2.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsneh
mers und solcher Personen, die er zur Leitung 
oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebs 
oder eines Teils desselben angestellt hat, in die
ser Eigenschaft; 

2.2.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schä
den, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Ver
richtungen verursachen. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers ge
mäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 

3 Versicherungsschutz für besondere Produkthaftpflichtrisi
ken  

3.1 Schäden durch Bearbeitung fremder Sachen (Tätigkeits
schäden) 

Eingeschlossen sind abweichend von Ziffer 7.7 AHB ge
setzliche Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die an 
fremden Sachen durch eine gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit des Versicherungsnehmers an oder mit diesen 
Sachen entstanden sind, und alle sich daraus ergeben
den Vermögensschäden. Dieser Versicherungsschutz be
steht nur, sofern die Schäden nach Abschluss der Arbei
ten oder Ausführung der sonstigen Leistungen eingetre
ten sind. 

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung 
von 

- Kraft-, Schienen- und Wasserfahrzeugen, Containern 
sowie deren Ladung; 

- Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer zur 
Lohnbe- oder -verarbeitung, Reparatur oder sonsti
gen Zwecken befinden oder befunden haben. 

Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Versi
cherungsfall mit 250 Euro. 

3.2 Vertraglich übernommene Haftpflicht/Verkaufs- und Liefer
bedingungen

3.2.1 Vereinbarte Eigenschaften 

Eingeschlossen sind - insoweit abweichend von 
Ziffer 1.1, 1.2 und 7.3 AHB - auf Sachmängeln be
ruhende Schadensersatzansprüche Dritter im ge
setzlichen Umfang wegen Personen-, Sach- und 
daraus entstandener weiterer Schäden, wenn der 
Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinba
rung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigen
schaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leis
tungen dafür verschuldensunabhängig einzuste
hen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhan
den sind. 

3.2.2 Kaufmännische Prüf- und Rügepflicht  

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 
7.3 AHB - die Haftpflicht des Versicherungsneh
mers wegen Personen-, Sach- und daraus ent
standener weiterer Schäden, soweit der Versiche
rungsnehmer gegenüber seinen Abnehmern ver
traglich auf die Untersuchungs- und Rügepflicht 
gemäß § 377 HGB, Art. 38, 39 UN-Kaufrecht oder 
vergleichbarer Bestimmungen verzichtet. 

Versicherungsschutz besteht nur, wenn der Versi
cherungsnehmer mit seinen Abnehmern verein
bart, 

- dass eine Eingangskontrolle in Form einer 
Sichtprüfung auf offensichtliche Mängel, Trans
portschäden und Identität der Ware beim Ab
nehmer durchgeführt wird und 

- erkannte Mängel unverzüglich beim Versiche
rungsnehmer gerügt werden müssen 

- sowie unter der Voraussetzung, dass ein Quali
tätssicherungsmanagement mit branchenübli
chem Standard (z. B. ISO 9000 ff.) beim Versi
cherungsnehmer eingeführt und eine Aus
gangskontrolle geregelt ist. 

3.2.3 Verjährung von Gewährleistungsansprüchen

Mitversichert ist - abweichend von Ziffer 7.3 AHB 
- die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs
nehmers aus der mit seinen Vertragspartnern im 
Zuge von Kauf- und Lieferverträgen vereinbarten 
Verlängerung der gesetzlichen Verjährungsfrist 
für Gewährleistungsansprüche auf bis zu höchs
tens 60 Monate ab Auslieferung.

3.2.4 Verkaufs- und Lieferbedingungen

Wenn zwischen dem Versicherungsnehmer und 
dem Anspruchsteller Allgemeine Verkaufs- und 
Lieferbedingungen rechtswirksam vereinbart sind, 
wird sich der Versicherer nicht auf die darin ent
haltenen Haftungsausschlüsse berufen, wenn der 
Versicherungsnehmer dies ausdrücklich wünscht 
und er nach den gesetzlichen Bestimmungen zur 
Haftung verpflichtet wäre.

4 Erweiterte Produkthaftpflichtbedingungen  

Für folgende zusätzliche Risiken besteht Versicherungsschutz, 
soweit dies gegen Zahlung eines Zuschlags beantragt und im 
Versicherungsschein dokumentiert ist:

4.1 Begriffsbestimmungen/Anwendbarkeit von Ziffer 3.2 

Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung können sowohl 
solche des Versicherungsnehmers als auch Produkte Drit
ter sein, die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers ent
halten. 

Mängel bei der Beratung über die An- oder Verwendung 
der vom Versicherungsnehmer hergestellten oder geliefer
ten Erzeugnisse sowie Falschlieferungen stehen Mängeln 
in der Herstellung oder Lieferung gleich. 

Mangelhaftigkeit im Sinne dieser Regelung ist die tatsäch
liche Mangelhaftigkeit, nicht der Mangelverdacht. 

Ziffer 3.2 (vertraglich übernommene Haftpflicht) findet auf 
Schäden gemäß Ziffer 4.2 ff. Anwendung. 

4.2 Verbindungs-, Vermischungs-, Verarbeitungsschäden 

4.2.1 Versichert sind gesetzliche Schadensersatzan
sprüche Dritter wegen der in Ziffer 4.2.2 genann
ten Schäden infolge Mangelhaftigkeit von Gesamt
produkten Dritter, die durch eine aus tatsächli
chen oder wirtschaftlichen Gründen nicht trennba
re Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung 
von mangelhaft hergestellten oder gelieferten Er
zeugnissen mit anderen Produkten entstanden 
sind. 

4.2.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadensersatzan
sprüche wegen 

4.2.2.1 der Beschädigung oder Vernichtung der 
anderen Produkte; 

4.2.2.2 anderer für die Herstellung der Gesamt
produkte aufgewendeter Kosten mit Aus
nahme des Entgelts für die mangelhaften 
Erzeugnisse des Versicherungsnehmers; 

4.2.2.3 Kosten für eine rechtlich gebotene und 
wirtschaftlich zumutbare Nachbearbei
tung der Gesamtprodukte oder für eine 
andere Schadensbeseitigung. Der Versi
cherer ersetzt diese Kosten in dem Ver
hältnis nicht, in dem das Entgelt für die Er
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zeugnisse des Versicherungsnehmers 
zum Verkaufspreis der Gesamtprodukte 
(nach Nachbearbeitung oder anderer 
Schadensbeseitigung) steht; 

4.2.2.4 weiterer Vermögensnachteile (z. B. ent
gangenen Gewinns), weil die Gesamtpro
dukte nicht oder nur mit einem Preisnach
lass veräußert werden können. Der Versi
cherer ersetzt diese Vermögensnachteile 
in dem Verhältnis nicht, in dem das Ent
gelt für die Erzeugnisse des Versiche
rungsnehmers zu dem Verkaufspreis 
steht, der bei mangelfreier Herstellung 
oder Lieferung der Erzeugnisse des Versi
cherungsnehmers für die Gesamtproduk
te zu erzielen gewesen wäre; 

4.2.2.5 der dem Abnehmer des Versicherungs
nehmers unmittelbar entstandenen Kos
ten durch den Produktionsausfall, der aus 
der Mangelhaftigkeit der Gesamtprodukte 
herrührt. Ansprüche wegen eines darüber 
hinausgehenden Schadens durch den 
Produktionsausfall sind nicht versichert. 

4.3 Weiterverarbeitungs- und Weiterbearbeitungsschäden 

4.3.1 Versichert sind gesetzliche Schadensersatzan
sprüche Dritter wegen der in Ziffer 4.3.2 genann
ten Schäden infolge Weiterverarbeitung oder -be
arbeitung mangelhaft hergestellter oder geliefer
ter Erzeugnisse, ohne dass eine Verbindung, Ver
mischung oder Verarbeitung mit anderen Produk
ten stattfindet. 

4.3.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadensersatzan
sprüche wegen 

4.3.2.1 Kosten für die Weiterverarbeitung oder 
-bearbeitung der mangelhaften Erzeugnis
se mit Ausnahme des Entgelts für die 
mangelhaften Erzeugnisse des Versiche
rungsnehmers, sofern die verarbeiteten 
oder bearbeiteten Erzeugnisse unveräu
ßerlich sind; 

4.3.2.2 Kosten für eine rechtlich gebotene und 
wirtschaftlich zumutbare Nachbearbei
tung der weiterverarbeiteten oder bearbei
teten Erzeugnisse oder für eine andere 
Schadensbeseitigung. Der Versicherer er
setzt diese Kosten in dem Verhältnis 
nicht, in dem das Entgelt für die Erzeug
nisse des Versicherungsnehmers zum 
Verkaufspreis der weiterverarbeiteten 
oder bearbeiteten Erzeugnisse (nach 
Nachbearbeitung oder anderer Schadens
beseitigung) steht; 

4.3.2.3 weiterer Vermögensnachteile (z. B. ent
gangenen Gewinns), weil die weiterverar
beiteten oder bearbeiteten Erzeugnisse 
nicht oder nur mit einem Preisnachlass 
veräußert werden können. Der Versiche
rer ersetzt diese Vermögensnachteile in 
dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt 
für die Erzeugnisse des Versicherungs
nehmers zu dem Verkaufspreis steht, der 
bei mangelfreier Herstellung oder Liefe
rung der Erzeugnisse des Versicherungs
nehmers nach Weiterverarbeitung oder 
-bearbeitung zu erwarten gewesen wäre. 

4.4 Aus- und Einbaukosten 

4.4.1 Versichert sind gesetzliche Schadensersatzan
sprüche Dritter wegen der in Ziffer 4.4.2 und 4.4.3 
genannten Schäden infolge Mangelhaftigkeit von 

Gesamtprodukten Dritter, die durch den Einbau, 
das Anbringen, Verlegen oder Auftragen von man
gelhaft hergestellten oder gelieferten Erzeugnis
sen entstanden sind. 

4.4.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadensersatzan
sprüche wegen 

4.4.2.1 Kosten für den Austausch mangelhafter 
Erzeugnisse (nicht jedoch von deren Ein
zelteilen), d. h. Kosten für das Ausbauen, 
Abnehmen, Freilegen oder Entfernen 
mangelhafter Erzeugnisse und das Ein
bauen, Anbringen, Verlegen oder Auftra
gen mangelfreier Erzeugnisse oder man
gelfreier Produkte Dritter. Vom Versiche
rungsschutz ausgenommen bleiben die 
Kosten für die Nach- und Neulieferung 
mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfrei
er Produkte Dritter. 

4.4.2.2 Kosten für den Transport mangelfreier Er
zeugnisse oder mangelfreier Produkte 
Dritter mit Ausnahme solcher an den Erfül
lungsort der ursprünglichen Lieferung des 
Versicherungsnehmers. Sind die Kosten 
für den direkten Transport vom Versiche
rungsnehmer bzw. vom Dritten zum Ort 
des Austauschs geringer als die Kosten 
des Transports vom Erfüllungsort der ur
sprünglichen Lieferung des Versiche
rungsnehmers zum Ort des Austauschs, 
sind nur die Kosten des Direkttransports 
versichert. 

4.4.3 Ausschließlich für die in Ziffer 4.4.2 genannten 
Kosten besteht in Erweiterung der Ziffer 4.4.1 - 
und insoweit abweichend von Ziffer 1.1 und 
1.2 AHB - Versicherungsschutz auch dann, wenn 
sie zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht zur 
Neulieferung oder zur Beseitigung eines Mangels 
des Erzeugnisses des Versicherungsnehmers 
von diesem oder seinem Abnehmer aufgewendet 
werden. 

4.4.4 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn 

4.4.4.1 der Versicherungsnehmer die mangelhaf
ten Erzeugnisse selbst eingebaut oder 
montiert hat oder in seinem Auftrag, für 
seine Rechnung oder unter seiner Lei
tung hat einbauen oder montieren lassen; 
dies gilt nicht, wenn der Versicherungs
nehmer beweist, dass die Mangelhaftig
keit nicht aus dem Einbau, der Montage 
oder Montageleitung, sondern ausschließ
lich aus der Herstellung oder Lieferung re
sultiert; 

4.4.4.2 sich die Mangelbeseitigungsmaßnahmen 
gemäß Ziffer 4.4.1 bis 4.4.3 auf Teile, Zu
behör oder Einrichtungen von Kraft-, 
Schienen-, oder Wasserfahrzeugen bezie
hen, soweit diese Erzeugnisse im Zeit
punkt der Auslieferung durch den Versi
cherungsnehmer oder von ihm beauftrag
te Dritte ersichtlich für den Bau von oder 
den Einbau in Kraft-, Schienen- oder Was
serfahrzeugen bestimmt waren. 

5 Auslandsdeckung  

Es gelten die Bestimmungen der Ziffer 4.1 des Abschnitts A.

6 Risikoabgrenzungen 

6.1 Nicht versichert sind 
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6.1.1 Ansprüche, soweit diese nicht in Ziffer 4 ausdrück
lich mitversichert sind, 

- auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, 
aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf 
Schadensersatz statt der Leistung;

- wegen Schäden, die verursacht werden, um 
die Nachbesserung durchführen zu können; 

- wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertrags
gegenstandes oder wegen des Ausbleibens 
des mit der Vertragsleistung geschuldeten Er
folgs; 

- auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Ver
trauen auf ordnungsgemäße Vertragserfül
lung; 

- auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Ver
zögerung der Leistung; 

- wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tre
tender Ersatzleistungen. 

Dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche 
Ansprüche handelt. 

6.1.2 im Rahmen der Versicherung gem. Ziffer 4.2 ff. 
Ansprüche wegen Folgeschäden (z. B. Betriebs
unterbrechung oder Produktionsausfall), soweit 
diese nicht in Ziffer 4.2 ff. ausdrücklich mitversi
chert sind.

6.2 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind 

6.2.1 Ansprüche aus Garantien oder aufgrund sonsti
ger vertraglicher Haftungserweiterungen, soweit 
es sich nicht um im Rahmen der Ziffer 4 versicher
te Vereinbarungen bestimmter Eigenschaften von 
Erzeugnissen, Arbeiten und Leistungen bei Ge
fahrübergang handelt, für die der Versicherungs
nehmer verschuldensunabhängig im gesetzlichen 
Umfang einzustehen hat; 

6.2.2 Ansprüche, die daraus hergeleitet werden, dass 
gelieferte Sachen oder Arbeiten mit einem Rechts
mangel behaftet sind (z. B. Schäden aus der Ver
letzung von Patenten, gewerblichen Schutzrech
ten, Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten, Ver
stößen in Wettbewerb und Werbung); 

6.2.3 Ansprüche wegen Schäden gemäß Ziffer 
7.8 AHB; 

6.2.4 Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer oder 
jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden 
durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen 
oder behördlichen Vorschriften sowie von schriftli
chen Anweisungen oder Bedingungen des Auf
traggebers herbeigeführt haben; 

6.2.5 Ansprüche aus Sachschäden und alle sich da
raus ergebenden Vermögensschäden sowie An
sprüche aus Schäden gemäß Ziffer 4 durch Er
zeugnisse, deren Verwendung oder Wirkung im 
Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck 
nicht nach dem Stand der Technik oder in sonsti
ger Weise ausreichend erprobt waren. 
 
Dies gilt nicht für Schäden an Sachen, die mit den 
hergestellten oder gelieferten Erzeugnissen we
der in einem Funktionszusammenhang stehen 
noch deren bestimmungsgemäßer Einwirkung un
terliegen; 

6.2.6 Ansprüche aus

- Planung oder Konstruktion, Herstellung oder 
Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen so
wie von Teilen von Luft- oder Raumfahrzeu
gen, soweit diese Teile im Zeitpunkt der Auslie

ferung durch den Versicherungsnehmer oder 
von ihm beauftragte Dritte ersichtlich für den 
Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen sowie 
den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge be
stimmt waren, 

- Tätigkeiten, (z. B. Montage, Wartung, Inspekti
on, Überholung, Reparatur, Beförderung) an 
Luft- oder Raumfahrzeugen sowie Luft- oder 
Raumfahrzeugteilen;

6.2.7 Ansprüche wegen Schäden gemäß Ziffer 4, die 
von Unternehmen, die mit dem Versicherungsneh
mer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital 
mehrheitlich verbunden sind oder unter einer ein
heitlichen unternehmerischen Leitung stehen, gel
tend gemacht werden;

6.2.8 Ansprüche wegen Kosten gemäß Ziffer 4.2.2.3, 
4.3.2.2 und 4.4 sowie Ansprüche wegen Beseiti
gungs- bzw. Vernichtungskosten im Rahmen der 
Ziffer 4.2.2.4 und 4.3.2.3, die im Zusammenhang 
mit einem Rückruf von Erzeugnissen geltend ge
macht werden. Erzeugnisse im Sinne dieser Re
gelung können sowohl solche des Versicherungs
nehmers als auch Produkte Dritter sein, die Er
zeugnisse des Versicherungsnehmers enthalten. 
Rückruf ist die auf gesetzlicher Verpflichtung beru
hende Aufforderung des Versicherungsnehmers, 
zuständiger Behörden oder sonstiger Dritter an 
Endverbraucher, Endverbraucher beliefernde 
Händler, Vertrags- oder sonstige Werkstätten, die 
Erzeugnisse von autorisierter Stelle auf die ange
gebenen Mängel prüfen, die gegebenenfalls fest
gestellten Mängel beheben oder andere nament
lich benannten Maßnahmen durchführen zu las
sen;

6.2.9 Versicherungsansprüche aller Personen, die den 
Schaden durch bewusst gesetz-, vorschrifts- oder 
sonst pflichtwidrigen Umgang mit brennbaren 
oder explosiblen Stoffen verursacht haben.  

6.3 Zusätzlich gelten die Risikobegrenzungen der Ziffer 5 des 
Abschnitts A.  

7 Zeitliche Begrenzung 

7.1 Der Versicherungsschutz gemäß Ziffer 4.2 ff. umfasst die 
Folgen aller während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetretenen Versicherungsfälle, die dem Versicherer 
nicht später als drei Jahre nach Beendigung des Versiche
rungsvertrages gemeldet werden. Unberührt bleiben die 
vertraglichen Anzeigeobliegenheiten. Diese dreijährige Be
fristung des Versicherungsschutzes gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass diese 
Frist von ihm unverschuldet versäumt wurde.  

7.2 Für Ansprüche nach Ziffer 4.2 ff. wegen Schäden durch 
Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, die vor Inkraft
treten dieses Versicherungsvertrages ausgeliefert wur
den, besteht Versicherungsschutz nur bei besonderer Ver
einbarung.  

8 Versicherungsfall und Serienschaden 

8.1 Versicherungsfall ist das während der Wirksamkeit des 
Vertrags eingetretene Schadensereignis gemäß Ziffer 
1.1 AHB. Bei Ziffer 4.4.3 ist es für den Versicherungsfall - 
abweichend von Ziffer 1.1 AHB - unerheblich, dass es 
sich nicht um Haftpflichtansprüche handelt. 

8.2 Der Versicherungsfall tritt ein bei: 

8.2.1 Ziffer 4.2 im Zeitpunkt der Verbindung, Vermi
schung oder Verarbeitung der Erzeugnisse; 
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8.2.2 Ziffer 4.3 im Zeitpunkt der Weiterbearbeitung oder 
-verarbeitung der Erzeugnisse; 

8.2.3 Ziffer 4.4 im Zeitpunkt des Einbaus, Anbringens, 
Verlegens oder Auftragens der Erzeugnisse; 

8.3 Mehrere während der Wirksamkeit des Vertrags eintreten
de Versicherungsfälle  

- aus der gleichen Ursache, z. B. aus dem gleichen 
Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler, 
es sei denn, es besteht zwischen den mehreren glei
chen Ursachen kein innerer Zusammenhang, oder 

- aus Lieferungen solcher Erzeugnisse, die mit den glei
chen Mängeln behaftet sind, 

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als in 
dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste dieser Versi
cherungsfälle eingetreten ist. 

Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen. 

9 Deckungssumme, Maximierung und Selbstbeteiligung 

9.1 Es gelten die im Versicherungsschein ausgewiesenen De
ckungssummen. 

9.2 Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Versi
cherungsfall nach Ziffer 4.2 ff. in Höhe von 10 Prozent 
des Schadens, mindestens mit 1.000 Euro, höchstens mit 
5.000 Euro. Im Falle eines Serienschadens im Sinne von 
Ziffer 8.3 beträgt die Selbstbeteiligung für alle Versiche
rungsfälle dieser Serie 5.000 Euro.

10 Erhöhungen und Erweiterungen des Risikos/neue Risiken  

10.1 Der Versicherungsnehmer hat 

- wesentliche Erhöhungen oder Erweiterungen des Pro
duktions- oder Tätigkeitsumfanges gemäß Ziffer 3.1 
(2) AHB, 

- Risiken, die nach Abschluss der Versicherung neu 
entstehen (Vorsorgeversicherung gemäß Ziffer 3.1 (3) 
und 4 AHB) 

zwecks Vereinbarung neuer Prämien und Überprüfung 
der Bedingungen - abweichend von Ziffer 13.1 und 
4.1 AHB - unverzüglich anzuzeigen. 

10.2 Kommt der Versicherungsnehmer dieser Anzeigepflicht 
nicht nach, so erhöhen sich die in Ziffer 9.2 genannten 
Selbstbeteiligungen in Schadensfällen, die mit solchen Er
höhungen oder Erweiterungen oder mit neu entstandenen 
Risiken in Zusammenhang stehen, auf das Doppelte.

10.3 Für die Vorsorgeversicherung gemäß Ziffer 3.1 (3) und 
4 AHB betragen die Versicherungssummen je Versiche
rungsfall und zugleich für alle Versicherungsfälle eines 
Jahres 500.000 Euro für gemäß Ziffer 4.2 ff. versicherte 
Schäden.

F Unbemannte Fluggeräte (z. B. Drohnen/Multico
pter)

Der Versicherungsschutz - sofern vereinbart - richtet sich nach 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflicht
versicherung (AHB) und den nachfolgenden Bestimmungen.

Die Vorschriften zur Pflichtversicherung wirken sich nur auf die 
nachfolgenden Bestimmungen, nicht jedoch auf die übrigen Ver
tragsinhalte aus.

1 Voraussetzungen und Umfang der Mitversicherung

Weiterhin mitversichert ist abweichend von Ziffer A. 5.3.1 und 
B. 6.14 - soweit gegen Zahlung eines Zuschlags vereinbart und 
im Versicherungsschein genannt - die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers aus dem erlaubten Gebrauch von 
unbemannten Fluggeräten (z. B. Drohnen/Multicopter) im In- 
und Ausland, ausgenommen USA/Kanada. 

Versicherungsschutz besteht ausschließlich für solche unbe
mannten Fluggeräte, deren für den Abflug zugelassenes 
Höchstgewicht 25 kg nicht übersteigt und die im Rahmen der 
versicherten betrieblichen/beruflichen Tätigkeit verwendet wer
den. 

2 Obliegenheiten

Der Versicherungsnehmer muss die geltenden Vorschriften ein
halten, z. B. erforderliche Befähigungen/Berechtigungen bzw. 
eine erforderliche Aufstiegserlaubnis nachweisen oder Sperrzo
nen beachten. Wenn andere berechtigte Personen das Luftfahr
zeug bedienen, hat der Versicherungsnehmer diese Personen 
auf die Einhaltung hinzuweisen. Bei Verletzung dieser Obliegen
heiten wird auf die Regelungen in Ziffer 26 AHB verwiesen.

3 Mitversicherung der Halterhaftung nach Luftverkehrsge
setz

Versicherungsschutz besteht auch, wenn der Versicherungs
nehmer oder eine mitversicherte Person ausschließlich als Hal
ter nach §§ 33 ff. Luftverkehrsgesetz (LuftVG) belangt werden.

4 Ausschlüsse

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind

- Vermögensschäden, die nicht Folge eines Personen- 
oder Sachschadens sind;

- Ansprüche aus der Verletzung von Namens- oder Persön
lichkeitsrechten.

5 Deckungssummen

Es gelten die im Versicherungsschein ausgewiesenen De
ckungssummen.


